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Bekanntmachung der Neufassung 
des Straßengesetzes für Baden-Württemberg 

Vom 11. Mai 1992 

Auf Grund Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung des 
Landeseisenbahngesetzes, des Straßengesetzes und des 
Landesenteignungsgesetzes - Gesetz über die Beschleu
nigung von Planungen zur Verbesserung der Verkehrsin
frastruktur vom 25. Februar 1992 (GBL S.145) wird 
nachstehend der Wortlaut des Straßengesetzes für Ba
den-Württemberg in der sich aus 

1. dem Straßengesetz für Baden-Württemberg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 
1987 (GBL S.478), 

2. Artikel 20 der Verordnung vom 13. Februar 1989 
(GBL S.101), 

3. Artikel 4 des Landesgesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Um
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli
chen und privaten Projekten (85/337 IEWG) vom 
12. Dezember 1991 (GBL S.848), 

4. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landes
eisenbahngesetzes, des Straßengesetzes und des 
Landesenteignungsgesetzes - Gesetz über die Be
schleunigung von Planungen zur Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur vom 25.Februar 1992 (GBL 
S.145) 

ergebenden Fassung bekanntgemacht. 

STUTIGART, den 11. Mai 1992 Verkehrsministerium 
DR. SCHÄUBLE 
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ERSTER TEIL 

Allgemeine Bestimmungen 

1. ABSCHNITT 

Öffentliche Straßen und Straßenbaulast 

§ 1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentli
chen Straßen. Für Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit 
dies ausdrücklich bestimmt ist. 

§2 

Öffentliche Straßen 

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet sind. 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören: 

1. der Straßenkörper ; das sind insbesondere 

a) der Straßenuntergrund, der Straßenunterbau, die 
Straßendecke, Dämme, Gräben, Entwässerungs
anlagen, Böschungen, Stützmauern, Durchlässe, 
Lärmschutzanlagen, Brücken und Thnnel; 

b) die Fahrbahnen, Haltestellenbuchten, Gehwege, 
Radwege, Parkplätze, Trenn-, Seiten-, Rand- und 
Sicherheitsstreifen sowie Materialbuchten ; 

2. der Luftraum über dem Straßenkörper; 

3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen und -ein
richtungen sowie Verkehrs anlagen aller Art, die der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder 
dem Schutz der Straßenanlieger dienen, und die Be
pflanzung auf dem Straßenkörper ; 

4. die Nebenanlagen; das sind Einrichtungen, die vor
wiegend den Aufgaben der Straßenbauverwaltung 
dienen, wie Straßenmeistereien, Gerätehöfe, Stra
ßenwärterhütten, Lagerplätze und Entnahmestellen. 

§ 3 

Einteilung 

(1) Die Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung 
in folgende Gruppen eingeteilt: 

1. Landesstraßen ; das sind Straßen, die untereinander 
oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrs
netz bilden und vorwiegend dem durchgehenden Ver
kehr innerhalb des Landes dienen oder zu dienen be
stimmt sind; 

2. Kreisstraßen; das sind Straßen, die vorwiegend dem 
überörtlichen Verkehr zwischen benachbarten Krei
sen oder innerhalb eines Kreises dienen oder zu die-

nen bestimmt sind, ferner die für den Anschluß einer 
Gemeinde an überörtliche Verkehrswege erforderli
chen Straßen; 

3. Gemeindestraßen; das sind Straßen, die vorwiegend 
dem Verkehr zwischen benachbarten Gemeinden 
oder innerhalb der Gemeinden dienen oder zu dienen 
bestimmt sind. 

(2) Die Gemeindestraßen werden wie folgt eingeteilt: 

1. Gemeindeverbindungsstraßen; das sind Straßen au
ßerhalb der geschlossenen Ortslage und außer halb ei
nes in einem Bebauungsplan festgesetzten Bauge
biets, die vorwiegend dem Verkehr zwischen benach
barten Gemeinden oder Gemeindeteilen dienen oder 
zu dienen bestimmt sind, ferner die dem Anschluß an 
überörtliche Verkehrswege dienenden Straßen, so
weit sie nicht nach Absatz 1 Nr. 2 Kreisstraßen sind; 

2. Ortsstraßen; das sind Straßen, die vorwiegend dem 
Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslage oder 
innerhalb eines in einem Bebauungsplan festgesetzten 
Baugebiets dienen oder zu dienen bestimmt sind, mit 
Ausnahme der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 
Landesstraßen und Kreisstraßen ; 

3. sonstige Straßen, die einem allgemeinen Kraftfahr
zeugverkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind; 

4. beschränkt öffentliche Wege; das sind Wege, die ei
nem auf bestimmte Benutzungsarten oder Benut
zungszwecke beschränkten Verkehr dienen oder zu 
dienen bestimmt sind. Hierzu gehören insbesondere 

a) öffentliche Wege, die der Bewirtschaftung von 
Feld- und Waldgrundstücken dienen oder zu die
nen bestimmt sind (öffentliche Feld- und Wald
wege), 

b) Radwege, soweit sie nicht Bestandteil einer ande
ren öffentlichen Straße sind, 

c) Fußgängerbereiche, 

d) Friedhof-, Kirch- und Schulwege, Wand er- und 
sonstige Fußwege. 

(3) Zu den Straßen im Sinne des Absatzes 1 gehören je
weils auch die Gehwege und Radwege mit eigenem Stra
ßenkörper, soweit sie im Zusammenhang mit einer 
Straße stehen und mit dieser im wesentlichen gleichlau
fen. 

(4) Eine öffentliche Straße erhält die Eigenschaft als 
Landesstraße, Kreisstraße oder Gemeindestraße durch 
Einstufung (§ 5 Abs.3 Satz 1) oder Umstufung (§ 6 
Abs.1). 

(5) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Be
nehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsver
ordnung den Begriff des Gemeindeteiles im Sinne von 
Abs.2 Nr.1 näher zu bestimmen; es kann dabei auch 
eine Mindesteinwohnerzahl vorschreiben. 
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§4 

Straßennummern, Straßenverzeichnisse 

(1) Landesstraßen und Kreisstraßen sind zu numeri eren. 

(2) Für Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindever
bindungsstraßen werden Straßenverzeichnisse geführt. 
In die Verzeichnisse sind insbesondere die Länge der 
Straße, die Träger der Straßenbaulast sowie die Orts
durchfahrten aufzunehmen. Das Nähere über das Ein
tragungsverfahren und den Inhalt der Verzeichnisse 
kann durch Rechtsverordnung des Verkehrsministe
riums geregelt werden. 

(3) Die Straßenverzeichnisse für Kreisstraßen und für 
Gemeindeverbindungsstraßen in der Baulast der Stadt
kreise und Großen Kreisstädte werden vom Regierungs
präsidium geführt. Dasselbe gilt für Gemeindeverbin
dungsstraßen in der Baulast von Gemeinden, die einer 
Verwaltungsgemeinschaft angehören, die der Rechts
aufsicht des Regierungspräsidiums untersteht. Die Stra
ßenverzeichnisse für die übrigen Kreisstraßen und Ge
meindeverbindungsstraßen werden vom Landratsamt 
als untere Verwaltungs behörde geführt. 

( 4) Das Verkehrsministerium bestimmt durch Rechts
verordnung die für die Führung der Straßenverzeieh
nisse für Bundesfernstraßen und Landesstraßen zustän
digen Behörden. 

(5) Die Einsicht in die Verzeichnisse ist jedem gestattet, 
der ein berechtigtes Interesse nachweist. Auf Antrag 
sind gegen Kostenersatz insoweit Auszüge zu erteilen, 
als Einsicht zu gewähren ist. 

§5 

Widmung 

(1) Voraussetzung für die Widmung im Sinne des § 2 
Abs.1 ist, daß der Träger der Straßenbaulast Eigentü
mer der der Straße dienenden Grundstücke ist oder die 
Eigentümer und die sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigten der Widmung zugestimmt haben oder der Träger 
der Straßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch Ein
weisung nach § 37 Abs. 1 des Landesenteignungsgeset
zes oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten Verfah
ren erlangt hat. 
(2) Es sind zuständig für die Widmung von 

1. Landesstraßen die höhere Straßenbaubehörde und, 
wenn die zu widmende Straße sich über mehrere Re
gierungsbezirke erstreckt, die von der obersten Stra
ßenbaubehörde bestimmte höhere Straßenbaube
hörde, 

2. Kreisstraßen und Gemeindestraßen sowie in den Fäl
len, in denen die Gemeinden nach § 43 Abs. 3 und 4 
Träger der Straßenbaulast sind, die Straßenbaube
hörde. 

Soll Träger der Straßenbaulast ein anderer als das Land, 
ein Landkreis, eine Gemeinde oder ein Zweckverband 

werden, so ist für die Widmung die Straßenaufsichtsbe
hörde zuständig. 

(3) In der Widmung ist die Gruppe, zu der die Straße 
gehört (§ 3 Abs.l), zu bestimmen (Einstufung). Die 
Widmung kann auf bestimmte Benutzungsarten, Benut
zungszwecke, Benutzerkreise oder in sonstiger Weise 
beschränkt werden. 

(4) Die Widmung ist öffentlich bekanntzumachen. 
Ist für die Widmung das Regierungspräsidium znständig, 
erfolgt die Bekanntmachung im Staatsanzeiger. 

(5) Die Widmung kann von den nach Absatz 2 zuständi
gen Behörden nachträglich erweitert oder beschränkt 
werden, soweit nicht die Straßenverkehrsbehörden aus
schließlich zuständig sind. Bei Erweiterungen ist nach 
den Vorschriften über die Widmung, bei Beschränkun
gen, ausgenommen in den Fällen des § 14 Abs.1, nach 
den Vorschriften über die Einziehung zu verfahren. 

(6) Werden Straßen, Wege oder Plätze auf Grund eines 
förmlichen Verfahrens nach anderen gesetzlichen Vor
schriften für den öffentlichen Verkehr angelegt, so gel
ten sie mit der endgültigen Überlassung für den Verkehr 
als gewidmet, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen. Die nach Absatz 2 znständige Behörde be
stimmt die Gruppe, zu der die Straße gehört, und be
schränkt, soweit erforderlich, die Überlassung für den 
Verkehr auf bestimmte Benutzungsarten oder Benut
zungszwecke. Sie hat diese Verfügungen und den Zeit
punkt der endgültigen Überlassung für den Verkehr öf
fentlich bekanntzumachen. 

(7) Wird eine Straße verbreitert, durch Verkehrsanlagen 
ergänzt oder unwesentlich verlegt, so werden die neuen 
Straßenteile durch die Überlassung für den Verkehr ge
widmet; einer öffentlichen Bekanntmachung bedarf es 
nicht. Die neuen Straßenteile dürfen dem Verkehr nur 
überlassen werden, wenn die Voraussetzungen des Ab
satzes 1 vorliegen. 

(8) Durch pl'ivatrechtliche Verfügungen oder durch Ver
fügungen im Wege der Zwangsvollstreckung über die der 
Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen 
wird die Widmung nicht berührt. 

§6 

Umstufung 

(1) Ändert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße (§ 3 
Abs. 1), so ist die Straße in die entsprechende Straßen
gruppe umzustufen (Aufstufung, Abstufung). 

(2) Für die Abstufung von Kreisstraßen und die Aufstu
fung von Gemeindestraßen zu Kreisstraßen ist das Land
ratsamt als untere Verwaltungsbehörde znständig, im 
übrigen ist für die Umstufung von Straßen sowie für die 
Abstufung von Bundesfernstraßen und die Bestimmung 
ihrer Straßengruppe die höhere Straßenbaubehörde zu
ständig. 
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(3) Die an der Umstufung beteiligten Träger der Stra
ßenbaulast sind vor der Umstufung in mündlicher Ver
handlung zu hören. Die Umstufung soll zum Beginn ei
nes Rechnungsjahres wirksam werden. 

(4) Die Umstufung und die Bestimmung der Straßen
gruppe nach Absatz 2 sind öffentlich bekanntzumachen. 
§ 5 Abs.4 Satz 2 gilt entsprechend. 

§7 

Einziehung 

(1) Eine Straße kann eingezogen werden, wenn sie für 
den Verkehr entbehrlich ist oder wenn überwiegende 
Grunde des Wohls der Allgemeinheit die Einziehung er
forderlich machen. 

(2) Für die Einziehung sind die in § 5 Abs. 2 Satz 1 ge
nannten Behörden zuständig. Ist Träger der Straßenbau
last ein anderer als das Land, ein Landkreis, eine Ge
meinde oder ein Zweckverband, so ist die Straßenauf
sichtsbehörde für die Einziehung zuständig. 

(3) Die Absicht der Einziehung ist den von der Straße 
berührten Gemeinden mindestens drei Monate vorher 
mitzuteilen und von diesen auf Kosten des Trägers der 
Straßenbaulast unverzüglich öffentlich bekanntzuma
chen. Von der Bekanntmachung kann abgesehen wer
den, wenn die Straße in den im Planfeststellungsverfah
ren nach § 73 Abs.3 Satz 1 des Landesverwaltungsver
fahrensgesetzes ausgelegten Plänen als zur Einziehung 
bestimmt kenntlich gemacht worden ist. 

(4) Die Einziehung ist öffentlich bekanntzumachen. § 5 
Abs.4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Soll eine Straße auf Grund eines förmlichen Verfah
rens nach anderen gesetzlichen Vorschriften dem öffent
lichen Verkehr entzogen werden, so gilt sie mit dem Zeit
punkt als eingezogen, in dem sie dem öffentlichen Ver
kehr entzogen wird; die nach Absatz 2 zuständige Be
hörde hat diesen Zeitpunkt öffentlich bekanntzuma
chen. 

(6) Wird beim Ausbau oder Umbau einer Straße ein 
Straßenteil auf Dauer dem Gemeingebrauch entzogen, 
ohne daß der Zugang zu einem angrenzenden Grund
stück beeinträchtigt wird, so bedarf die Einziehung nicht 
der öffentlichen Bekanntmachung; Absatz 3 ist nicht an
zuwenden. 

(7) Mit der Einziehung verliert die Straße die Eigen
schaft einer öffentlichen Straße; widerrufliche Sonder
nutzungen entfallen. 

§8 

Ortsdurchfahrt 

(1) Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße 
oder einer Kreisstraße, der innerhalb der gesehlossenen 
Ortslage liegt und auch der Erschließung der 'anliegen
den Grundstücke oder der mehrfachen Verknüpfung des 

Ortsstraßennetzes dient. Geschlossene Ortslage ist der 
Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder of
fener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne 
unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes 
oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung 
unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

(2) Beginn und Ende einer Ortsdurchfahrt sind festzu
setzen, wenn eine Landesstraße oder eine Kreisstraße 
gebaut oder eine Gemeindestraße aufgestuft wird. Bei 
erhebliehen Veränderungen in der Bebauung sind Be
ginn und Ende der Ortsdurchfahrt neu festzusetzen. 

(3) Eine Ortsdurchfahrt kann abweichend von den Vor
schriften des Absatzes 1 zugunsten der Gemeinde ver~ 
kürzt werden, wenn die Länge der Ortsdurchfahrt wegen 
der Bebauung in einem offensichtlichen Mißverhältnis 
zur Einwohnerzahl der Gemeinde steht. Die Verkürzung 
läßt die Anbaubeschränknngen nach den §§ 22 bis 25 
und die Verpflichtungen naeh § 41 unberühl1. 

(4) Führt die Ortsdurchfahrt über Straßen und Plätze, 
die erheblich breiter angelegt sind als die anschließende 
Strecke der Landesstraße oder der Kreisstraße, so ist die 
seitliche Begrenzung der Ortsdurchfahrt besonders fest
zusetzen. 

(5) Reicht die Ortsdurchfahrt für den Verkehr nicht aus, 
so kann auf Antrag der Gemeinde eine für die Aufnahme 
des durchgehenden Verkehrs geeignete Straße als zu
sätzliche Ortsdurchfahrt festgesetzt werden; zugleich 
sind Beginn und Ende dieser Ortsdurchfahrt festzuset
zen. Die Festsetzung nach Satz 1 Halbsatz 1 ersetzt die 
Aufstufung; sie ist öffentlich bekanntzumachen. § 5 
Abs.4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Zuständig für die Festsetzungen nach den Absätzen 2 
bis 5 ist bei Landesstraßen die höhere Straßenbaube
hörde, bei Kreisstraßen die Straßenbaubehörde. In den 
Fällen des Absatzes 4 ist das Einvernehmen mit der Ge
meinde edorderlich; kommt ein Einvernehmen nicht zu
stande, so entseheiden über die Festsetzung die in Satz 1 
genannten Behörden. 

§9 

Straßenbaulast 

(1) DieStraßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der 
Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufga
ben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer 
Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem regehnäßi
gen Verkehrsbedürfnis genügenden und den allgemein 
anerkannten Regeln des Straßenbaues entsprechenden 
Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder 
sonst zu verbessern. Regeln des Straßenbaues im Sinne 
dieser Vorschrift sind auch allgemein anerkannte Re
geln, die beim Bau und der Unterhaltung von Straßen 
dem Schutz der Umwelt dienen. 

(2) Soweit die Straßenbaulastträger zur Erfüllung ihrer 
Pflichten nach Absatz 1 unter Berücksichtigung ihrer 
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Leistungsfähigkeit außerstande sind, haben sie auf einen 
nicht verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderwei
tiger Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörden durch 
Verkehrszeichen hinzuweisen; dies gilt nicht für be
schränkt öffentliche Wege, soweit der nicht verkehrssi
chere Zustand des Weges oder die mit der Benutzung des 
Weges verbundenen besonderen Gefahren für die Be
nutzer bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt er
kennbar sind. 

(3) Die Träger der Straßenbaulast sollen über die ihnen 
nach Absatz 1 obliegenden Aufgaben hinaus in dem für 
die Aufrechterhaltung des öffentlichen Straßenverkehrs 
erforderlichen Umfang nach besten Kräften die Straßen 
bei Schneeanhäufungen räumen und sie bei Schnee- oder 
Eisglätte bestreuen; ein Rechtsanspruch hierauf besteht 
nicht. Dabei ist der Einsatz von Auftausalzen und ande
ren Mitteln, die sich umweltschädlich auswirken kön
nen, so gering wie möglich zu halten. § 41 bleibt unbe
rührt. Soweit der Träger der Straßenbaulast auf Grund 
von Satz 1 die Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt räumt oder 
streut, sind Kosten von der Gemeinde nicht zu erheben; 
das gleiche gilt, soweit die Straßenbauämter nach § 3 
Abs.3 Satz 1 des Bundesfernstraßengesetzes die Orts
durchfahrten von Bundesstraßen räumen oder streuen. 

2. ABSCHNITT 

Eigentum an öffentlichen Straßen 

§1O 

Eigentum und andere Rechte 

(1) Wechselt die Straßenbaulast zwischen dem Land, ei
nem Landkreis oder einer Gemeinde, so geht das Eigen
tum an der Straße ohne Entschädigung auf den neuen 
Träger der Straßenbaulast über, wenn es bisher einer 
dieser Körperschaften zustand; dies gilt nicht für Neben
anlagen. Bestehen zwischen den beteiligten Trägern der 
Straßenbaulast oder zwischen einem Träger der Straßen
baulast und dem bisherigen Eigentümer Meinungsver
schiedenheiten über den Eigentumsübergang oder des
sen Umfang, so entscheidet auf Antrag eines Beteiligten 
die für den neuen Träger der Straßenbaulast zuständige 
Straßenaufsichtsbehörde, wenn der neue Träger der 
Straßenbaulast das Land ist, das Regierungspräsidium. 

(2) Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat dem 
neuen Träger der Straßenbaulast dafür einzustehen, daß 
er die Straße in dem durch die Verkehrsbedeutung gebo
tenen Umfang ordnungsgemäß unterhalten und den not
wendigen Grunderwerb durchgeführt hat. 

(3) Hat der bisherige Träger der Straßenbaulast für den 
Bau oder die Änderung der Straße das Eigentum an ei
nem Grundstück erworben, so hat der neue Träger der 
Straßenbaulast einen Anspruch auf Übertragung des Ei
gentums. Steht dem bisherigen Träger der Straßenbau
last ein für Zwecke des Satzes 1 erworbener Anspruch 

auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück 
zu, so ist er verpflichtet, das Eigentum an dem Grund
stück zu erwerben und nach Erwerb auf den neuen Trä
ger der Straßenbaulast zu übertragen. Die Verpflichtun
gen nach den Sätzen 1 und 2 bestehen nur insoweit, als 
das Grundstück dauernd für die Straße benötigt wird. 
Dem bisherigen Träger der Straßenbaulast steht für Ver
bindlichkeiten, die nach dem Wechsel der Straßenbau
last fällig werden, gegen den neuen Träger der Straßen
baulast ein Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen 
zu. Im übrigen wird das Eigentum ohne Entschädigung 
übertragen. 

( 4) Bei einem Wechsel der Straßenbaulast ist der neue 
Träger der Straßenbaulast verpflichtet, die von dem bis
herigen Träger der Straßenbaulast oder mit dessen Zu
stimmung von einem Dritten im öffentlichen Interesse in 
der Straße gehaltenen Anlagen, insbesondere für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der Abwasser
beseitigung, im bisherigen Umfang zu dulden. Machen 
nach einem Wechsel der Straßenbaulast bauliche Maß
nahmen an der Straße die Änderung einer Anlage im 
Sinne des Satzes 1 erforderlich, so haben der Träger der 
Straßenbaulast und der Inhaber der Anlage die Ände
rung auf ihre zu gleichen Teilen zu tragenden Kosten ge
meinsam vorzunehmen, wenn vor oder nach dem Wech
sel der Straßenbaulast nichts anderes vereinbart worden 
ist. Der neue Träger der Straßenbaulast muß jedoch eine 
Vereinbarung, die innerhalb der letzten zwei Jahre vor 
dem Wechsel der Straßenbaulast abgeschlossen worden 
ist, nicht gegen sich gelten lassen. Im übrigen gelten § 16 
Abs.3 Sätze 1, 3 bezüglich des Kostenersatzes, Sätze 4 
und 5 sowie § 20 entsprechend. 

(5) Ist das Eigentum an einer Straße nach Absatz 1 über
gegangen, so kann im Falle der Einziehung der Straße 
der frühere Eigentümer innerhalb eines Jahres nach Ein
tritt der Unanfechtbarkeit der Einziehung verlangen, 
daß ihm das Eigentum ohne Entschädigung zurücküber
tragen wird; er hat jedoch Anlagen im Sinne des Abs.4 
Satz 1, die der bisherige Eigentümer rechtmäßig in der 
Straße gehalten hat, im bisherigen Umfang zu dulden. 

§11 

Berichtigung der öffentlichen Bücher und 
Gebührenbefreiung 

(1) Beim Übergang des Eigentums an einer Straße nach 
§ 10 Abs.1 ist der Antrag auf Berichtigung des Grund~ 
buchs von dem neuen Eigentümer zu stellen. Sein Eigen
tum wird gegenüber dem Grundbuchamt durch eine mit 
dem Dienstsiegel versehene Bestätigung der für den 
neuen Eigentümer zuständigen Straßenaufsichtsbe
hörde nachgewiesen; ist neuer Eigentümer das Land, so 
erteilt das Regierungspräsidium die Bestätigung. Der 
neue Eigentümer hat den Eigentumsübergang der zu
ständigen Vermessungsbehörde zum Zwecke der Be
richtigung des Liegenschaftskatasters mitzuteilen. 
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(2) Für die durch den Eigentumsübergang nach § 10 
Abs. 1 veranlaßten Vermessungen zur Fortführung des 
Liegenschaftskatasters sowie für die erstmalige Grenz
abmarkung werden Gebühren nicht erhoben. 

(3) Für die Eintragung des Eigentumsübergangs in das 
Grundbuch nach § 10 Abs. 1 oder auf Grund von § 10 
Abs.5 werden Gebühren und Auslagen nach der 
Kostenordnung nicht erhoben. 

§ 12 

Ausübung des Eigentums am Straßengrund 
und Erwerbspflicht 

(1) Ist der Träger der Straßenbaulast nicht Eigentümer 
der der Straße dienenden Grundstücke, so steht ihm die 
Ausübung der Rechte und Pflichten des Eigentümers in 
dem Umfang zu, in dem dies die Aufrechterhaltung des 
Gemeingebrauchs erfordert. 

(2) Der Träger der Straßenbaulast hat das Eigentum an 
den der Straße dienenden Grundstücken auf Antrag des 
Eigentümers binnen einer Frist von fünf Jahren nach An
tragstellung zu erwerben; dies gilt entsprechend beim 
Antrag eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten für 
den Erwerb seines Rechts. Der Lauf der Frist ist ge
hemmt, solange der Erwerb durch Umstände verzögert 
wird, die der Träger der Straßenbaulast nicht zu vertre
ten hat. Waren bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Grund
stücke für eine Straße bereits in Anspruch genommen, so 
beginnt die Frist mit Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

(3) Kommt innerhalb der Frist nach Absatz 2 Satz 1 eine 
Einigung nicht zustande oder kann ein dingliches Recht 
an dem Grundstück durch Rechtsgeschäft nicht übertra
gen werden, so kann jeder Beteiligte die Entziehung des 
Rechts im Wege der Enteignung verlangen. Die Ent
schädigung ist nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu bemessen. War 
das Grundstück schon vor dem 24. Mai 1949 für die 
Straße in Anspruch genommen, so ist die Entschädigung 
vom 24. Mai 1949 an zu verzinsen. 

(4) Soweit ein dinglich Berechtigter bei der Widmung 
nicht zu beteiligen ist, hat der Träger der Straßenbaulast 
das dingliche Recht auf Antrag des Berechtigten binnen 
einer Frist von fünf Jahren nach Antragstellung abzulö
sen, sobald und soweit der Berechtigte die Befriedigung 
aus dem Grundstück verlangen kann. 

(5) Eine Erwerbspflicht nach den Absätzen 2 und 3 be
steht nicht, wenn und solange dem Träger der Straßen
baulast durch ein dingliches Recht die Verfügungsbefug
nis an den der Straße dienenden Grundstücken einge
räumt ist, ferner bei beschränkt öffentlichen Wegen, die 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes länger als 30 Jahre be
stehen. Die Absätze 2 und 3 gelten ferner nicht für Bö
schnngen und Stützmauern, die zugleich für die ord
nungsmäßige Nutzung eines angrenzenden Grundstük
kes notwendig sind. 

3. ABSCHNITT 

Benutzung der öffentlichen Straßen 

§13 

Gemeingebrauch 

(1) Der Gebrauch der öffentlichen Straßen ist jeder
mann im Rahmen der Widmung und der Straßenver
kehrsvorschriften innerhalb der verkehrsüblichen Gren
zen gestattet (Gemeingebrauch ). Kein Gemeingebrauch 
liegt vor, wenn durch die Benutzung einer öffentlichen 
Straße der Gemeingebrauch anderer unzumutbar beein
trächtigt wird. 

(2) Auf die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs 
besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 14 

Beschränkung des Gemeingebrauchs, 
Ersatzweg 

(1) Der Gemeingebrauch kann von der Straßenbaube
hörde vorbehaltlich anderer Anordnungen der Straßen
verkehrsbehörde beschränkt werden, wenn dies zur 
Durchführung von Straßenbauarbeiten oder wegen des 
baulichen Zustands zur Vermeidung außerordentlicher 
Schäden an der Straße notwendig ist. 

(2) Die Straßenverkehrsbehörde ist vor der Beschrän
kung zu hören, es sei denn, daß die Beschränkung uner
heblich ist; in dringenden Fällen, in denen eine vorherige 
Anhörung nicht tunlieh ist, ist die Straßenverkehrsbe
börde unverzüglich zu benachrichtigen. Die Beschrän
kung ist durch amtliche Verkehrszeichen kenntlich zu 
machen. 

(3) Macht die dauernde Beschränkung des Gemeinge
brauchs an einer Landesstraße oder einer Kreisstraße die 
Herstellung oder die Verbesserung eines Ersatzweges 
notwendig, so hat der für den Ersatzweg zuständige Trä
ger der Straßenbaulast gegen den Träger der Straßen
baulast für die Straße, deren Gemeingebrauch be
schränkt wurde, einen Anspruch auf Erstattung der Ko- . 
sten für die Herstellung oder Verbesserung. Er kann 
statt dessen verlangen, daß der Träger der Straßenbau
last für die Straße, deren Gemeingebrauch beschränkt 
wurde, die erforderlichen Maßnahmen für ihn durch
führt. 

§ 15 

Rechtsstellung der Straßenanlieger 

(1) Eigentümern und Besitzern von Grundstücken, die 
an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder 
einen Zugang haben (Straßenanlieger), steht kein An
spruch darauf zu, daß die Straße nicht geändert oder 
nicht eingezogen wird. 
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(2) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge durch 
die Änderung oder die Einziehung von Straßen unter
brochen oder wird ihre Benutzung erheblich erschwert, 
so hat der Träger der Straßenbaulast einen angemesse
nen Ersatz zu schaffen oder, soweit dies nicht zumutbar 
ist, eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Mehrere Anliegergrundstücke können durch eine ge
meinsame Zufahrt angeschlossen werden, deren Unter
haltung den Anliegern gemeinsam obliegt; § 16 Abs.3 
Satz 1 gilt entsprechend. Die Verpflichtung nach Satz 1 
entsteht nicht, wenn die Grundstücke eine anderweitige 
ausreichende Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz 
besitzen oder wenn die Zufahrten oder Zugänge auf ei
ner widerruflichen Erlaubnis beruhen. 

(3) Werden für längere Zeit Zufahrten oder Zugänge 
durch Straßenarbeiten unterbrochen oder wird ihre Be
nutzung erheblich erschwert, ohne daß von Behelfsmaß
nahmen eine wesentliche Entlastung ausgeht, und wird 
dadurch die wirtschaftliche Existenz eines anliegenden 
Betriebs gefährdet, so kann dessen Inhaber eine Ent
schädigung in Höhe des Betrags beanspruchen, der er
forderlich ist, um das Fortbestehen des Betriebs bei An
spannung der eigenen Kräfte und unter Berücksichti
gung der gegebenen Anpassungsmöglichkeiten zu si
chern. Der Anspruch richtet sich gegen den, zu dessen 
Gunsten die Arbeiten im Straßenbereich erfolgen. Ab
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

( 4) Wird einem Straßenanlieger durch die Änderung ei
ner Straße der Zutritt von Licht oder Luft zu seinem 
Grundstück dauernd wesentlich beschränkt, so hat der 
Träger der Straßenbaulast eine angemessene Entschädi
gung in Geld zu leisten. 

§ 16 

Sondernutzung 

(1) Die Benutzung einer Straße über den Gemeinge
brauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der Erlaubnis. 
Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt 
werden. 

(2) Über die Erteilung der Erlaubnis nach Absatz 1 ent
scheidet die Straßenbaubehörde nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Ist Träger der Straßenbaulast eine Person des 
bürgerlichen Rechts, so wird die Erlaubnis von der Stra
ßenaufsichtsbehörde elteilt; diese hat den Träger der 
Straßenbaulast zu hören. 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten 
und zu unterhalten, daß sie den Auforderungen der Si
cherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln 
der Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen 
der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Der Erlaub
nisnehmer hat auf Verlangen der zuständigen Behörde 
die Anlagen auf seine Kosten zu ändern und alle Kosten 
zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast durch die 
Sondemutzung entstehen. Hierfür können angemessene 
Vorschüsse und Sicherheiten verlangt werden. Über die 

Leistungen nach Satz 3 und 4 entscheidet die für die Er
laubnis zuständige Behörde. 

(4) Der Wechsel der Straßenbaulast läßt die Erlaubnis 
unberührt. 

(5) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Stra
ßenbaulast keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Er
laubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung 
der Straße. 

(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts 
eine Erlaubnis für eine übermäßige Straßenbenutzung 
oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich oder 
dient die Benutzung einer Anlage, für die eine Bauge
nehmigung erforderlich ist, so bedarf es keiner Erlaubnis 
nach Absatz 1. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür 
zuständige Behörde die sonst für die Sondemutzungser
laubnis zuständige Behörde zu hören. Die von dieser ge
forderten Bedingungen, Auflagen und Sondemutzungs
gebühren sind dem Antragsteller in der Erlaubnis oder 
Genehmigung aufzuerlegen, soweit Träger der Straßen
baulast eine Gemeinde oder ein Landkreis ist. 

(7) Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, 
daß bestimmte Sondernutzungen an Gemeindestraßen 
keiner Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 bedürfen. Sie kön
nen die Sondemutzung an Gemeindestraßen durch Sat
zung abweichend von Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 re
geln. 

(8) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis 
benutzt oder kommt der Erlaubnisnehmer seinen Ver
pflichtungen nicht nach, so kann die für die Erteilung der 
Erlaubnis zuständige Behörde die erforderlichen Maß
nahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfül
lung der Verpflichtungen anordnen. Sind solche Anord
nungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Auf
wand möglich oder nicht erfolgversprechend, so kann sie 
den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen 
beseitigen oder beseitigen lassen. 

§17 

Sondernutzung an Ortsdurchfahrten 

In Ortsdurchfahrten entscheidet über Sondernutzungen 
die Gemeinde. Sie hat die Zustimmung der für die freie 
Strecke zuständigen Straßenbaubehörde einzuholen, 
wenn die Sondemutzung sich auf die Fahrbahn erstreckt 
und geeignet ist, die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs zu beeinträchtigen. Bei Meinungsverschieden
heiten darüber, ob eine Zustimmung nach Satz 2 erfor
derlich ist, entscheidet die für die Fahrbahn zuständige 
Straßenbaubehärde. Ergeht eine solche Entscheidung 
nachträglich oder ergibt sich nachträglich, daß die Son
demutzung die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der Fahrbahn beeinträchtigt, so hat die Gemeinde die 
Erlaubnis auf Verlangen der für die Fahrbahn zuständi
gen Straßenbaubehörde zu widerrufen. Will eine Ge
meinde eine Sondernutzung für sich selbst in Anspruch 
nehmen, so bedarf sie ebenfalls der Zustimmung. 
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§ 18 

Zufahrt und Zugang 

(1) Als Sondernutzung gilt auch die Anlage oder die we
sentliche Änderung einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 
einer Landesstraße oder Kreisstraße außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrt. Eine Änderung im Sinne des 
Satzes 1 liegt auch vor, wenn eine Zufahrt oder ein Zu
gang gegenüber bisher einem erheblich größeren oder 
andersartigen Verkehr dienen soll. Den Zufahrten ste
hen Anschlüsse nichtöffentlicher Wege gleich, soweit es 
sich nicht um Anschlüsse von Waldwegen im Sinne des 
Landeswaldgesetzes handelt. 

(2) Einer Erlaubnis nach § 16 Abs.1 bedarf es nicht, 

1. wenn eine Zufahrt oder ein Zugang zu baulichen An
lagen geschaffen oder geändert wird, die dem Verfah
ren nach § 22 unterliegen, 

2. wenn der Bau oder die Änderung einer Zufahrt oder 
eines Zugangs in einem Flurbereinigungsverfahren 
durchgeführt wird oder in einem anderen förmlichen 
Verfahren unanfechtbar angeordnet ist. 

§ 19 

Sondernutzungsgebühren 

(1) Für Sondernutzungen, ausgenommen Zufahrten und 
Zugänge zu Landesstraßen und Kreisstraßen, können 
nach Maßgabe des Absatzes 2 Gebühren erhoben wer
den. Sie stehen dem Träger der Straßenbaulast, bezüg
lich der Ortsdurchfahrten den Gemeinden zu. Sind meh
rere Berechtigte beteiligt, stehen die Gebühren diesen 
zu gleichen Teilen zu. 

(2) Gemeinden und Landkreise können die Erhebung 
der ihnen zustehenden Sondernutzungsgebühren durch 
Satzung regeln. Das Verkehrsministerium wird ermäch
tigt, die Erhebung der dem Land zustehenden Sonder
nutzungsgebühren im Einvernehmen mit dem Finanzmi
nisterium durch Rechtsverordnung zu regeln. Die Ge
bührensätze sind nach Art und Ausmaß der Einwirkung 
auf die Straße und nach dem wirtschaftlichen Interesse 
der Gebührenschuldner zu bemessen. 

§ 20 

Kostentragung in besonderen Fällen 

(1) Wenn eine Straße wegen der Art des Gebrauchs 
durch einen anderen aufwendiger gebaut oder ausgebaut 
wird, als dies sonst notwendig wäre, so hat der andere 
dem Träger der Straßenbaulast die Mehrkosten für den 
Bau und die Unterhaltung zu erstatten. Hierfür können 
angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlangt wer
den. Der andere ist vor der Durchführung der Maßnah
men zu hören. § 16 Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend. 

(2) Absatz 1 findet auf Haltestellenbuchten und Wende
plätze für Kraftfahrzeuge, die der Personenbeförderung 
im Linienverkehr dienen, keine Anwendung. 

(3) Die Kosten der Absperrung und Kennzeichnung von 
Arbeitsstellen sowie anderer durch Arbeitsstellen auf 
oder neben der Straße veranlaßter Maßnahmen zur Si
cherung des Straßenverkehrs trägt der Unternehmer 
oder der für die Arbeit Verantwortliche. Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. Über die Leistungen nach Satz 1 ent
scheidet die Straßenbaubehörde. 

§ 21 

Sonstige Benutzung 

(1) Die Einräumung von Rechten zu einer Benutzung 
von Straßen, die nicht Gemeingebrauch ist, richtet sich 
nach bürgerlichem Recht, wenn die Benutzung den Ge
meingebrauch nicht beeinträchtigt oder der öffentlichen 
Versorgung oder der Abwasserbeseitigung dient; § 9 
Abs.4 bleibt unberührt. 

(2) Soweit Ortsdurchfahrten nicht in der Straßenbaulast 
der Gemeinde stehen, hat der Träger der Straßenbaulast 
die Verlegung von Leitungen, die der öffentlichen Ver
sorgung oder der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
dienen, auf Antrag der Gemeinde unentgeltlich zu ge
statten, wenn die Verlegung in die in seiner Baulast ste
henden Straßenteile erforderlich ist. 

(3) § 20 bleibt unberührt. 

4. ABSCHNITT 

Anbau an öffentlichen Straßen und 
Vcrä~derungsspcrrc 

§ 22 

Anbaubeschränkungen 

(1) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten 
dürfen 

1. Hochbauten jeder Art 

a) längs der Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 
20 Meter, 

b) längs der Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 
15 Meter, 

jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten, 
für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten oder Zugänge 
an Landesstraßen oder Kreisstraßen, die im wesentli
chen von Einmündungen , höhengleichen Kreuzungen 
und Zufahrten frei sind, unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden. Die untere Verwaltungsbehörde 
kann im Benehmen mit dem Straßenbauamt im Einzel-
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fall Ausnahmen von diesem Verbot zulassen, wenn die 
Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer of
fenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist 
oder wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Ab
weichung erfordern. 

(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach 
anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der 
Zustimmung der unteren VerwaItungsbehörde, die im 
Benehmen mit dem Straßenbauamt entscheidet, wenn 
außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten 

1. bauliche Anlagen 

a) längs der Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 
40 Meter, 

b) längs der Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 
30 Meter, 

jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten, 
für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, 
errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt wer
den sollen, 

2. wegen der Errichtung oder Änderung von baulichen 
Anlagen ein Grundstück eine unmittelbare oder mit
telbare Zufahrt zu einer Landesstraße oder Kreis
straße erhalten soll oder die Änderung einer bestehen
den Zufahrt zu einer solchen Straße erforderlich 
würde. 

Die Zustimmung darf nur versagt oder mit Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der Si
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauab
sichten oder der Straßenbaugestaltung nötig ist. 

(3) Die Belange nach Absatz 2 Satz 2 sind auch zu beach
ten bei der Entscheidung über Baugenehmigungen oder 
nach anderen Vorschriften notwendigen Genehmigun
gen für bauliche Anlagen innerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile dcr 
Ortsdurchfahrten längs der Landesstraßen und der 
Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 10 m, gemessen 
vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahr
zeugverkehr bestimmten Fahrbahn. 

(4) Bedürfen bauliche Anlagen in den Fällen des Absat
zes 2 weder einer Baugenehmigung noch einer Genehmi
gung nach anderen Vorschriften, so tritt an die Stelle der 
Zustimmung die Genehmigung der unteren Verwal
tungsbehörde, die im Benehmen mit dem Straßenbau
amt entscheidet. 

(5) Anlagen der Außenwerbung im Sinne von § 2 Abs. 8 
der Landesbauordnung stehen außerhalb der zur Er
schließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrten den Hochbauten des Absat
zes 1 und den baulichen Anlagen des Absatzes 2 gleich. 
An Brücken über Landesstraßen und Kreisstraßen au
ßerhalb dieser Teile der Ortsdurchfahrten dürfen Anla
gen der Außenwerbung nicht angebracht werden. Anla-

gen der Außenwerbung im Sinne dieser Vorschrift und 
im Sinne von § 9 Abs. 6 des Bundesfernstraßengesetzes 
sind auch Werbeanlagen in Form von Anschlägen. 

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit das Bauvor
haben den Festsetzungen eines Bebauungsplans ent
spricht, der mindestens die Begrenzung der Verkehrsflä
chen sowie die an diesen gelegenen überbaubaren 
Grundstücksflächen enthält und unter Mitwirkung des 
Trägers der Straßenbaulast zustandegekommen ist oder 
dem der Träger der Straßenbaulast nachträglich zuge
stimmt hat. 

(7) Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, 
daß die Absätze 1 bis 6 für bestimmte Gemeindeverbin
dungsstraßen entsprechend anzuwenden sind und daß 
Zufahrten zu solchen Straßen nur mit Zustimmung der 
Straßenbaubehörde angelegt werden dürfen; für die Zu
stimmung zur Anlegung einer Zufahrt gilt § 18 Abs.2 
NI. 2 entsprechend. Die Satzung kann auch geringere 
Abstände festsetzen. Für die Erteilung von Ausnahmen, 
Genehmigungen oder Zustimmungen ist die Straßen
baubehörde zuständig. 

(8) Als bauliche Anlagen im Sinne dieses Gesetzes gel
ten auch die in der Landesbauordnung den baulichen 
Anlagen gleichgestellten Anlagen. Dies gilt nicht für 
Aufschüttungen und Abgrabungen bis zu einem Meter 
Höhenunterschied gegenüber dem Gelände. 

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten nicht für Anlagen der öf
fentlichen Versorgung und der Abwasserbeseitigung, 
welche die Sicht nicht behindern. 

§ 23 

Anbaubeschränkungen bei geplanten Straßen 

Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen des 
§ 22 von der Auslegung der Pläne nach § 73 Abs. 3 Satz 1 
des LandesverwaItungsverfahrensgesetzes oder von dem 
Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen nach § 73 Abs. 3 
Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes Gele
genheit gegeben wird, den Plan einzusehen. 

§ 24 

Entschädigung bei Anbaubeschränkungen 

(1) Wird infolge der Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 22 und 23 die bauliche Nutzung eines Grundstücks, 
auf deren Zulassung bisher ein Rechtsanspruch bestand, 
ganz oder teilweise aufgehoben, so kann der Eigentümer 
vom Träger der Straßenbaulast insoweit eine angemes
sene Entschädigung in Geld verlangen, als seine Vorbe
reitungen zur baulichen Nutzung des Grundstücks in 
dem bisher zulässigen Umfang für ihn an Wert verlieren 
oder eine wesentliche Wertminderung des Grundstücks 
eintritt. 

(2) Im Falle des § 23 entsteht der Anspruch nach Absatz 
1 erst, wenn der Plan rechtskräftig festgestellt oder mit 
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der Ausführung begonnen worden ist, spätestens jedoch 
nach Ablauf von vier Jahren. 

§ 25 

Freihaltung der Sicht bei Kreuzungen 
und Einmündungen 

(1) Bauliche Anlagen jeder Art dürfen außerhalb der ge
schlossenen Ortslage und außerhalb eines in einem Be
bauungsplan festgesetzten Baugebiets nicht errichtet 
oder geändert werden, wenn dadurch 

1. bei höhengleichen Kreuzungen von Straßen oder bei 
Straßeneinmündungen, 

2. bei höhengleichen Kreuzungen von Straßen mit dem 
öffentlichen Verkehr dienenden Schienenbahnen 

die Sicht behindert und die Verkehrssicherheit beein
trächtigt wird. 

(2) Absatz 1 gilt nicht bei Kreuzungen von beschränkt 
öffentlichen Wegen untereinander. 

(3) § 24 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß bei 
Kreuzungen und Einmündungen von Straßen verschie
dener Straßengruppen die Entschädigung vom Träger 
der Straßenbaulast für die höher eingruppierte Straße zu 
leisten ist. 

§ 26 

Veränderungssperre 

(1) Von der Auslegung der Pläne im Planfeststellungs
verfahren nach § 73 Abs.3 Satz 1 des Landesverwal
tungsverfahrensgesetzes oder von dem Zeitpunkt an, zu 
dem den Betroffenen nach § 73 Abs. 3 Satz 2 des Landes
verwaltungsverfahrensgesetzes Gelegenheit gegeben 
wird, den Plan einzusehen, dürfen auf den vom Plan be
troffenen Flächen bis zu ihrer Übernahme durch den 
Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigemde 
oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende 
Veränderungen nicht vorgenommen werden (Verände
rungssperre). Veränderungen, die in rechtlich zulässiger 
Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsar
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut
zung werden hiervon nicht berührt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, 
so können die Eigentümer für die dadurch entstehenden 
Vermögensnachteile vom Träger der Straßenbaulast eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Sie kön
nen ferner die Übernahme der vom Plan betroffenen 
Flächen verlangen, wenn es ihnen mit Rücksicht auf die 
Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, 
die Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen 
zulässigen Art zu nutzen. Kommt keine Einigung über 
die Übernahme zustande, so können die Eigentümer die 
Entziehung des Eigentums an den Flächen verlangen. Im 
übrigen gilt das Landesenteignungsgesetz. 

(3) Zur Sicherung der Planung neuer Landesstraßen und 
Kreisstraßen kann das Regierungspräsidium Pla
nungsgebiete festlegen; soll sich die Planung auf meh
rere Regierungsbezirke erstrecken, so ist das zuständige 
Regierungspräsidium vom Verkehrsministerium zu be
stimmen. Für Planungsgebiete gilt Absatz 1 entspre
chend. Die Festlegung ist auf höchstens zwei Jahre zu 
befristen. Die Frist kann, wenn besondere Umstände es 
erfordern, auf höchstens vier Jahre verlängert werden. 
Die Festlegung tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne 
im Planfeststellungsverfahren nach § 73 Abs. 3 Satz 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes außer Kraft. Ihre 
Dauer ist auf die Vierjahres-Frist nach Absatz 2 anzu
rechnen. 

(4) Die Festlegung eines Planungsgebiets ist in den Ge
meinden, deren Gebiet betroffen wird, auf Kosten des 
Trägers der Straßenbaulast öffentlich bekanntzuma
chen. Planungsgebiete sind außerdem in Karten kennt
lich zu machen, die in den Gemeinden während der Gel
tungsdauer der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. 

(5) Die höhere Straßenbaubehörde kann in den Fällen 
der Absätze 1 und 3 Ausnahmen von der Veränderungs
sperre zulassen, wenn überwiegende Belange des Stra
ßenbaues nicht entgegenstehen. 

5. ABSCHNITT 

Schutz der öffentlichen Straßen 

§27 

Schutz waldungen 

(1) Waldungen und Gehölze längs der Straße können 
von der Straßenbaubehörde im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Forstamt insoweit zu Schutzwaldungen er
klärt werden, als dies zum Schutz der Straße vor nachtei
ligen Einwirkungen der Natur, wie Schneeverwehungen, 
Steinschlag, Vermurungen, notwendig ist. 

(2) Die Schutzwaldungen sind vom Nutzungsberechtig
ten zu erhalten und den Schutzzwecken entsprechend zu 
bewirtschaften. Die Überwachung obliegt den Forstäm
tern im Benehmen mit der Straßenbaubehörde. 

(3) Der Nutzungsberechtigte kann vom Träger der Stra
ßenbaulast insoweit eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen, als ihm durch die Verpflichtung nach 
Absatz 2 Satz 1 Vermögensnachteile entstehen; § 39 
bleibt unberührt. 

§ 28 

Schutzmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und Besitzer der der Straße benach
barten Grundstücke haben die zum Schutz der Straße 
vor nachteiligen Einwirkungen der Natur, wie Schnee
verwehungen, Steinschlag, Vermurungen, Über-
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schwemmungen, notwendigen Vorkehrungen zu dulden. 
Die Straßenbaubehörde hat dem Betroffenen die Durch
führung der Maßnahmen mindestens zwei Wochen vor
her schriftlich anzuzeigen, es sei denn, daß Gefahr im 
Verzuge ist. Der Betroffene ist berechtigt, die Maßnah
men im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde 
selbst durchzuführen. 

(2) Anpflanzungen und Zäune sowie Stapel, Haufen 
oder andere mit dem Grundstück nicht fest verbundene 
Einrichtungen dürfen nicht angelegt oder unterhalten 
werden, wenn sie die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs beeinträchtigen. Werden sie entgegen Satz 1 
angelegt oder unterhalten, so sind sie auf schriftliches 
Verlangen der Straßenbaubehörde von dem nach Absatz 
1 Verpflichteten binnen angemessener Frist zu beseiti
gen. Nach Ablauf der Frist kann die Straßenbaubehörde 
die Anpflanzung oder Einrichtung auf Kosten des Be
troffenen beseitigen oder beseitigen lassen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Dient ein der Straße benachbartes Grundstück ande
ren öffentlichen Zwecken, so ist in den Fällen der Ab
sätze 1 und 2 auf seine Zweckbestimmung Rücksicht zu 
nehmen. Die Straßenbaubehörde hat über etwa erfor
derliche Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit der 
für die Erhaltung der öffentlichen Zweckbestimmung 
des benachbarten Grundstücks zuständigen Behörde zu 
entscheiden; kommt das Einvernehmen nicht zustande, 
so entscheidet das Regierungspräsidium. 

(4) Der Betroffene kann in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 und 3 für die entstehenden Vermögensnachteile 
vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene Ent
schädigung in Geld verlangen. Das gleiche gilt, soweit 
Anpflanzungen entgegen den Erfordernissen einer ord
nungsmäßigen Bewirtschaftung auf Grund von Absatz 2 
Satz 1 nicht angelegt oder unterhalten werden dürfen 
und dem Betroffenen dadurch ein erheblicher Nachteil 
entsteht. Bei Beseitigung von Einrichtungen im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1 gilt Satz 1 insoweit, als die Einrich
tung beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits vorhan
den war oder die Voraussetzungen für ihre Beseitigung 
erst später infolge des Neubaues oder Umbaues einer 
Straße eingetreten sind. § 39 bleibt unberührt. 

6. ABSCHNITT 

Kreuzungen und Umleitungen 

§ 29 

Kreuzungen und Einmündungen 
öffentlicher Straßen 

(1) Kreuzungen im Sinne dieses Abschnitts sind Über
schneidungen öffentlicher Straßen in gleicher Höhe so
wie Überführungen und Unterführungen. Einmündun
gen öffentlicher Straßen stehen den Kreuzungen gleich. 

Münden mehrere Straßen an einer Stelle in eine andere 
Straße ein, so gelten diese Einmündungen als Kreuzung 
aller beteiligten Straßen. 

(2) Über den Bau sowie über Änderungen von Kreuzun
gen wird durch die Planfeststellung entschieden, wenn 
eine solche nach Maßgabe des § 37 durchgeführt wird. 
Der Planfeststellungsbeschluß soll zugleich regeln, wer 
die Kosten für den Bau oder die Änderung der Kreuzung 
zu tragen und wer die Kreuzung zu unterhalten hat. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit eine Einigung unter 
den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zustande ge
kommen ist. 

(3) Ergänzungen an Kreuzungen sind wie Änderungen 
zu behandeln. 

§ 30 

Bau und Änderung von Kreuzungen 

(1) Beim Bau einer neuen Kreuzung hat der Träger der 
Straßenbaulast für die neu hinzugekommene Straße die 
Kosten der Kreuzung zu tragen. Zu ihnen gehören auch 
die Kosten der Änderung, die durch die neue Kreuzung 
an den anderen öffentlichen Straßen unter Berücksichti
gung der übersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig 
sind. Die Änderung einer bestehenden Kreuzung ist als 
neue Kreuzung zu behandeln, wenn ein öffentlicher 
Weg, der nach der Beschaffenheit seiner Fahrbahn nicht 
geeignet und nicht dazu bestimmt war, einen allgemei. 
nen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, zu einer die
sem Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird. 

(2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt 
oder an bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu 
geschaffen, so haben die Träger der Straßenbaulast die 
Kosten der Kreuzung im Verhältnis der Fahrbahnbreiten 
der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste zu tragen. 

(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert, so 
fallen die dadurch entstehenden Kosten 

1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last, der 
die Änderung verlangt oder hätte verlangen müssen, 

2. den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zur Last, 
die die Änderung verlangen oder hätten verlangen 
müssen, und zwar im Verhältnis der Fahrbahnbreiten 
der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste nach der 
Änderung. 

(4) Wird eine höhengleiche Kreuzung geändert, so gilt 
für die dadurch entstehenden Kosten der Änderung Ab
satz 2. Beträgt der durchschnittliche tägliche Verkehr 
mit Kraftfahrzeugen auf einem der an der Kreuzung be
teiligten Straßenäste nicht mehr als 20 vom Hundert des 
Verkehrs auf anderen beteiligten Straßenästen, so haben 
die Träger der Straßenbaulast der verkehrsstärkeren 
Straßenäste im Verhältnis der Fahrbahnbreiten den An
teil der Änderungskosten mitzutragen, der auf den Trä
ger der Straßenbaulast des verkehrsschwächeren Stra
ßenastes entfallen würde. 
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(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten sind die 
Rad- und Gehwege, die Trennstreifen und befestigten 
Seitenstreifen einzubeziehen. 

§ 31 

Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

(1) Bei höhengleichen Kreuzungen hat der Träger der 
Straßenbaulast für die Straße höherer Verkehrsbedeu
tung (§ 3 Abs.1) die Kreuzung zu unterhalten. 

(2) Bei Über- oder Unterführungen hat der Träger der 
Straßenbaulast für die Straße höherer Verkehrsbedeu
tung das Kreuzungsbauwerk zu unterhalten; die übrigen 
Teile der Kreuzung hat der Träger der Straßenbaulast für 
die Straße, zu der sie gehören, zu unterhalten. 

(3) In den Fällen des § 30 Abs.1 hat der Träger der Stra
ßenbaulast der neu hinzukommenden Straße dem Träger 
der Straßenbaulast der vorhandenen Straße die Mehrko
sten für die Unterhaltung zu erstatten, die ihm durch die 
Regelung nach den Absätzen 1 und 2 entstehen. Die 
Mehrkosten sind auf Verlangen eines Beteiligten abzulö
sen. 

(4) Bei Kreuzungen von Straßen der gleichen Straßen
gruppe, die in der Baulast verschiedener Träger stehen, 
hat jeder Träger der Straßenbaulast diejenigen Teile der 
Kreuzung zu unterhalten, die zu der in seiner Baulast 
stehenden Straße gehören. 

(5) Die Unterhaltung umfaßt die Wiederherstellung und 
die Erneuerung einer Kreuzung. 

(6) Im Falle der Änderung, der Wiederherstellung sowie 
der Erneuerung einer Kreuzung werden Ausgleichsan
sprüche über die Kosten der Unterhaltung zwischen den 
beteiligten Trägern der Straßenbaulast nicht begründet. 

(7) Abweichende Vereinbarungen sind zulässig. 

§ 32 

Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und 
müssen dazu Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder 
Unterführungen) hergestellt oder bestehende Kreuzun
gen geändert werden, so hat der Träger der Straßenbau
last die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Die 
Kreuzungsanlagen sind so auszuführen, daß unter Be
rücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der was
serwirtschaftlichen Verhältnisse der Wasserabfluß nicht 
nachteilig beeinflußt wird. 

(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaus
haltsgesetzes ) und werden dazu Kreuzungen mit Straßen 
hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert, so 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die dadurch entste
henden Kosten zu tragen. Wird eine neue Kreuzung er
forderlich, weil ein Gewässer hergestellt wird, so ist die 
übersehbare Verkehrsentwicklung auf der Straße zu be-

rücksichtigen. Wird die Herstellung oder Änderung ei
ner Kreuzung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich 
umgestaltet wird, so sind die gegenwärtigen Verkehrsbe
dürfnisse zu berücksichtigen. Verlangt der Träger der 
Straßenbaulast weitergehende Änderungen, so hat er 
die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig 
ein Gewässer hergestellt oder aus anderen als straßen
baulichen Gründen wesentlich umgestaltet, so daß eine 
Kreuzung entsteht, so haben der Träger der Straßenbau
last und der Unternehmer des Gewässerausbaus die Ko
sten der Kreuzung je zur Hälfte zu tragen. 

(4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig 
ausgebaut und wird infolgedessen eine bestehende Kreu
zungsanlage geändert oder durch einen Neubau ersetzt, 
so haben der Träger des Gewässerausbaus und der Trä
ger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten 
für die Kreuzungsanlage in dem Verhältnis zu tragen, in 
dem die Kosten bei getrennter Durchführung der Maß
nahme zueinander stehen würden. 

(5) Kommt über die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Ko
sten keine Einigung zustande,:.so ist darüber dureh Plan
feststellung zu entscheiden. 

§ 33 

Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsan
lage von Straßen und Gewässern auf seine Kosten zu un
terhalten, soweit nichts anderes vereinbart oder durch 
Planfeststellung bestimmt wird. Die Unterhaltungs
pflicht des Trägers der Straßenbaulast erstreckt sich 
nicht auf Leitwerke, Leitpfähle, Dalben, Absetzpfähle 
oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der Durch
fahrt unter Brücken im Zuge von Straßen für die Schiff
fahrt sowie auf Schiffahrtszeichen. Soweit diese Einrich
tungen auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast herlu
stellen waren, hat dieser dem Unterhaltungspflichtigen 
die Unterhaltungskosten und die Kosten des Betriebs 
dieser Einrichtungen zu ersetzen oder abzulösen. 

(2) Wird im Falle des § 32 Abs.2 eine neue Kreuzung 
hergestellt, so hat der Träger des Ausbauvorhabens die 
Mehrkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der 
Kreuzungsanlage zu erstatten oder abzulöscn. Ersparte 
Unterhaltungskosten für den Fortfall vorhandener 
Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn am 1. Juli 
1987 die Tragung der Kosten auf Grund eines bestehen
den Rechts anders geregelt ist. 

§ 34 

Verordnungsennächtigung 

(1) Das Verkehrsministerium kann durch Rechtsverord
nung näher bestimmen 
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1. den Umfang der Kosten nach §§ 30 und 32; 

2. welche Straßenanlagen zur Kreuzungsanlage und wel
che Teile einer Kreuzung nach § 31 Abs. 2 und 3 zu der 
einen oder der anderen Straße gehören; 

3. welche Anlagen einer Straße oder eines Gewässers 
zur Kreuzungsanlage nach § 32 gehören; 

4. die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen 
nach § 31 Abs. 3 und nach § 33 Abs. 2. 

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 ergehen im Ein
vernehmen mit dem Ministerium für Umwelt, soweit sie 
Kreuzungen mit Gewässern betreffen. 

§ 35 

Umleitungen 

(1) Bei vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen auf 
einer Straße nach Maßgabe des § 14 Abs.1 sind die Trä
ger der Straßenbaulast anderer öffentlicher Straßen ver
pflichtet, die Umleitung des Verkehrs auf ihre Straßen 
zu dulden und die zur Aufnahme des zusätzlichen Ver
kehrs erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Trä
ger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke kann 
jedoch verlangen, daß der andere Träger der Straßen
baulast die erforderlichen Maßnahmen für ihn durch
führt. 

(2) Vor Anordnung der Verkehrsbeschränkung hat die 
Straßenbaubehörde die Straßenverkehrsbehörde und 
den Träger der Straßenbaulast für die Umleitungs
strecke zu hören. Dabei ist festzustellen, welche Maß
nahmen notwendig sind, um die Umleitungsstrecke für 
die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs verkehrssicher 
zu machen. Die notwendigen Mehraufwendungen sind 
dem Träger der Straßenbaulast für die Umleitungs
strecke zu erstatten. Das gleiche gilt für Aufwendun
gen, die dieser zur Beseitigung wesentlicher durch die 
Umleitung verursachter Schäden an der Umleitungs
strecke machen muß. 

(3) Muß der Verkehr ganz oder teilweise über private 
Wege umgeleitet werden, die dem öffentlichen Verkehr 
dienen, so ist der Eigentümer zur Duldung der Umlei
tung auf schriftliche Anforderung durch die Straßen
baubehörde verpflichtet. Absatz 2 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, daß der Träger der Straßenbaulast auf 
Antrag des Eigentümers an Stelle eines Ersatzes der in 
Satz 4 genannten Aufwendungen den früheren Zustand 
des Weges wiederherzustellen hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine 
neue Landesstraße oder Kreisstraße vorübergehend 
über andere dem öffentlichen Verkehr dienende Stra
ßen oder Wege an das Straßennetz angeschlossen wer
den soll. 

7. ABSCHNITT 

Planung, PlanfeststeUung, Plangenehmigung, 
Enteignung und Vorzeitige Besitzeinweisung 

§ 36 

Planung 

Von örtlichen und überörtlichen Planungen, die den 
Bau oder die Änderung von Straßen zur Folge haben 
können, sind die Straßenbaubehörden von den Pla
nungsträgem rechtzeitig zu unterrichten. Von Straßen
planungen, die die Änderung von Bauleitplänen zur 
Folge haben können, sind die für die Bauleitplanung zu
ständigen Planungsträger von den Straßenbaubehörden 
rechtzeitig zu unterrichten. Von allen die Raumordnung 
des Landes beeinflussenden Straßenplanungen ist die 
höhere Raumordnungsbehörde von den Straßenbaube
hörden rechtzeitig zu unterrichten. Weitergehende 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

§ 37 

Planfeststellung und Plangenehmigung 

(1) Landesstraßen dürfen nur gebaut oder geändert 
werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Für den 
Bau oder die Änderung von anderen Straßen und We
gen kann auf Antrag des Trägers der Straßenbaulast ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden; dies 
gilt nicht, soweit ein beschränkt öffentlicher Weg in ein 
Flurbereinigungsverfahren einbezogen ist. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann 
eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn Rechte an
derer nicht oder nicht wesentlich beeinflußt werden 
oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ih
res Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich ein
verstanden erklärt haben, erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt nicht zu besorgen sind und mit den Trägem 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche berührt 
werden, das Benehmen hergestellt worden ist. Die 
Plangenehmigung wird im nicht förmlichen Verwal
tungsverfahren im Sinne von § 10 des Landesverwal
tungsverfahrensgesetzes erteilt. Sie hat die Rechtswir
kungen der Planfeststellung nach § 75 Abs.1 Satz 1 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. § 75 Abs.4 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gilt entspre
chend. Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorver
fahren. 

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen bei 
Änderungen oder Erweiterungen von unwesentlicher 
Bedeutung. Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen 
insbesondere vor, wenn 

1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind und 

2. Rechte anderer nicht beeinflußt oder mit den vom 
Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen ge
troffen werden. 
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Die Entscheidung hierüber trifft das Regierungspräsi
dium. 

(4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuches er
setzen die Planfeststellung nach Absatz 1. 

(5) Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträglich
keit nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Um
weltverträglichkeitsprüfung zu prüfen. 

(6) Die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und 
privaten Belange sind abzuwägen. Mängel im Abwä
gungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen 
sind. Erhebliche Mängel führen nur dann zur Aufhebung 
des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmi
gung, wenn sie nicht durch Planergänzung behoben wer
den können. 

(7) Auch wenn für Gemeindeverbindungsstraßen und 
Kreisstraßen von einem Planfeststellungsverfahren nach 
Absatz 1 Satz 2 abgesehen wird, soll der Träger der Stra
ßenbaulast, soweit erforderlich, landschaftspflegerische 
Begleitmaßnahmen durchführen. 

(8) In der Planfeststellung kann im Rahmen der Gesamt
planung zugleich auch über den Bau, die Änderung oder 
den Wegfall anderer öffentlicher Straßen entschieden 
werden. 

(9) Anhörungsbehörde, Planfeststellungsbehörde und 
Plangenehmigungsbehörde ist das Regierungspräsi
dium. Soll sich der Plan auf mehrere Regierungsbezirke 
erstrecken, so wird das zuständige Regierungspräsidium 
von der obersten Straßenbaubehörde bestimmt. 

(10) Im Planfeststellungsverfahren veranlaßt die Anhö
rungsbehörde innerhalb eines Monats, nachdem der 
Träger des Vorhabens den Plan bei ihr eingereicht hat, 
die Einholung der Stellungnahmen der Behörden, deren 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, so
wie die Auslegung des Plans in den Gemeinden, in denen 
sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt. Zu den Er
läuterungen des Vorhabens gehört auch die Angabe der 
wichtigsten Alternativen, die untersucht wurden, und 
der Gründe, die für die gewählte Linienführung maßge
bend sind. Die Behörden haben ihre Stellungnahmen in
nerhalb einer von der Anhörungsbehörde zu setzenden 
Frist abzugeben, die drei Monate nicht übersteigen darf. 
Die Gemeinden legen den Plan innerhalb von drei Wo
chen nach Zugang aus. 

(11 ) Die Anhörungsbehörde hat die Erörterung im Plan
feststellungsverfahren innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen. Sie gibt 
ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats nach Ab
schluß der Erörterung ab. Nach dem Erörterungstermin 
eingehende Stellungnahmen der Behörden müssen bei 
der Feststellung des Plans nicht berücksichtigt werden; 
dies gilt nicht, wenn später von einer Behörde vorge
brachte öffentliche Belange der Planfeststellungsbe
hörde auch ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder hät
ten bekannt sein müssen. 

(12) Bedarf die Feststellung des Plans des Einverneh
mens einer anderen Behörde, so ist über die Erteilung 
des Einvernehmens innerhalb von drei Monaten nach 
Übermittlung des Entscheidungsentwurfs zu entschei
den. 

(13) Soweit eine Planfeststellung erfolgt, sind Einwen
dungen gegen den Plan nach Ablauf der Einwendungs
frist ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung 
der Auslegung oder der Einwendungsfrist hinzuweisen. 

§ 38 

Planfeststellungsbeschluß 

(1) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger der 
Straßenbaulast und den Beteiligten, über deren Einwen
dungen entschieden wird, zuzustellen. Im übrigen bleibt 
§ 74 Abs.4 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
unberührt. 

(2) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb 
von acht Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit be
gonnen, so tritt er außer Kraft, es sei denn, er wird vor
her auf Antrag des Trägers dcr Straßenbaulast von der 
Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf Jahre ver
längert. Vor der Entscheidung ist eine auf den Antrag 
bellITenzte Anhörung nach dem für die Planfeststellung 
vorgeschriebenen Verfahren durchzuführen. Für die Zu
stellung und Auslegung sowie die Anfechtung der Ent
seheidung über die Verlängerung sind die Bestimmun
gen über den Planfeststellungsbeschluß entsprechend 
anzuwenden. 

§ 39 

Planfeststellung für Schutzmaßnahmen 

Werden wegen Veränderungen auf Grundstücken, die 
der Straße benachbart sind, Anlagen oder Vorkehrun
gen zur Sicherung des Verkehrs notwendig, so kann ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Der 
Träger der Straßenbaulast kann durch Beschluß der 
Planfeststellungsbehörde zur Durchführung der erfor
derlichen Maßnahmen verpflichtet werden. Die entste
henden Kosten sind im Planfeststellungsbeschluß den 
Eigentümern der benachbarten Grundstücke aufzuerle
gen, es sei denn, daß die Änderungen durch natürliche 
Ereignisse oder höhere Gewalt verursacht worden sind. 
Die Eigentümer können die erforderlichen Maßnahmen 
im Einvernehmen mit dem Träger der Straßenbaulast 
auch selbst durchführen. 

§ 40 

Enteignung 

Die Enteignung zugunsten eines Trägers der Straßen
baulast ist zulässig, wenn für das Vorhaben ein Plan ge
mäß § 37 festgestellt oder genehmigt und dieser vollzieh
bar ist. Zur Durchführung der Verfahrens über die Höhe 
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der Entschädigung nach § 27 Abs. 3 des Landesenteig
nungsgesetzes ist die Planfeststellung oder die Plange
nehmigung nicht erforderlich. 

§ 40a 

Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Ist der sofortige' Beginn von Bauarbeiten geboten 
und weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Be
sitz eines für die Straßenbaumaßnahme benötigten 
Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller 
Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Ent
eignungsbehörde den Träger der Straßenbaulast auf An
trag nach Feststellung des Planes oder Erteilung der 
Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. Der Plan
feststellungsbeschluß oder die Plangenehmigung müssen 
vollziehbar sein: weiterer Voraussetzungen bedarf es 
nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wo
chen nach Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung 
mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind 
der Träger der Straßenbaulast und die Betroffenen zu 
laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf Besitz
einweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt drei 
Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzufor
dern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der 
mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde 
einzureichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, 
daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Be
sitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledigende 
Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung 
ist, hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn 
der mündlichen Verhandlung in einer Niederschrift fest
zustellen oder durch einen Sachverständigen ermitteln 
zu lassen. Den Beteiligten ist eine Abschrift der Nieder
schrift oder des Ermiulungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung soll dem 
Antragsteller und den Betroffenen spätestens zwei Wo
chen nach der mündlichen Verhandlung zugestellt wer
den. Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteig
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser 
Zeitpunkt ist auf Antrag auf höchstens zwei Wochen 
nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Be
sitzeinweisung an den unmittelbaren Besitzer festzuset
zen. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der 
Besitz entzogen und der Träger der Straßenbaulast Be
sitzer. Der Träger der Straßenbaulast darf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung be
zeichnete Bauvorhaben durchführen und die dafür erfor
derlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Träger der Straßenbaulast hat für die durch die 
vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermögens
nachteile Entschädigung zu leisten, soweit die Nachteile 
nicht durch die Verzinsung der Geldentschädigung für 
die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder 

eines anderen Rechts ausgeglichen werden. Art und 
Höhe der Entschädigung sind von der Enteignungsbe
hörde in einem Beschluß festzusetzen. 

8. ABSCHNITT 

Beleuchtung und Reinhaltung der 
öffentlichen Straßen 

§ 41 

Beleuchtungs-, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht 

(1) Den Gemeinden obliegt es im Rahmen des Zumut
baren als öffentlich-rechtliche Pflicht, Straßen innerhalb 
der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurch
fahrten zu beleuchten, zu reinigen, bei Schneeanhäufun
gen zu räumen sowie bei Schnee- oder Eisglätte zu be
streuen, soweit dies aus polizeilichen Gründen geboten 
ist; dies gilt auch für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bun
desstraßen. Dabei ist der Einsatz von Auftausalzen und 
anderen Mitteln, die sich umweltschädlich auswirken 
können, so gering wie möglich zu halten. Die Straßen
bauämter unterstützen die Gemeinden ohne Anspruch 
auf Kostenersatz bei der Erfüllung der sich aus Satz 1 
ergebenden Verpflichtungen zur Schneeräumung und 
zum Bestreuen der nicht in der Straßenbaulast der Ge
meinden stehenden Ortsdurchfahrten nach besten Kräf
ten. 

(2) Die Verpflichtungen nach Absatz 1, ausgenommen 
die Verpflichtung zur Beleuchtung, können für Gehwege 
durch Satzung den Straßenanliegem ganz oder teilweise 
auferlegt werden. Dasselbe gilt für 

1. entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn, falls 
Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, 

2. entsprechende, in der Satzung bestimmte Flächen von 
Fußgängerbereichen oder verkehrsberuhigten Berei
chen, 

3. gemeinsame Rad- und Gehwege, 

4. Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und 
sonstige Fußwege. 

Ist nur auf einer Straßenseite ein Gehweg vorhanden, 
kann durch Satzung auch dem Anlieger der gegenüber
liegenden Straßenseite teilweise die Verpflichtung nach 
Satz 1 auferlegt werden. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für die Eigentümer des Bettes öf
fentlicher Gewässer. Für die Unternehmer von Eisen
bahnen des öffentlichen Verkehrs und von Straßenbah
nen gilt Absatz 2 nur insoweit, als auf den ihren Zwecken 
dienenden Grundstücken Gebäude stehen, die einen un
mittelbaren Zugang zu der Straße haben, oder es sich um 
Grundstücke handelt, die nicht unmittelbar dem öffent
lichen Verkehr dienen. 

(4) In der Satzung nach Absatz 2 kann die Verwendung 
von Auftausalzen und anderen Mitteln, die sich umwelt-
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schädlich auswirken können, eingeschränkt oder ausge
schlossen werden. 

(5) Wenn die Gemeinde die ihr nach Absatz 1 obliegen
den Verpflichtungen, ausgenommen die Verpflichtung 
zur Beleuchtung, selbst erfüllt, kann sie von den Straßen
anliegern insoweit Gebühren erheben, als sie nach Absatz 
2 berechtigt ist, ihre Verpflichtungen den Straßenanlie
gern aufzuerlegen. Für diese Gebühren gelten die Vor
schriften über die Benutzungsgebühren entsprechend. 

(6) Als Straßenanlieger im Sinne der Absätze 2,3 und 5 
gelten auch die Eigentümer und Besitzer solcher Grund
stücke, die von der Straße durch eine im Eigentum der 
Gemeinde oder des Trägers der Straßenbaulast stehende 
unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der Abstand zwi
schen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 
Meter, bei besonders breiten Straßen nicht mehr als die 
Hälfte der Straßenbreite beträgt. 

§ 42 

Beseitigung von Verunreinigungen und 
Gegenständen 

Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunrei
nigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unver
züglich zu beseitigen. Werden entgegen dieser Bestim
mung oder entgegen den Vorschriften der Straßenver
kehrsordnung Gegenstände oder Verunreinigungen von 
dem hierfür Verantwortlichen nicht unverzüglich besei
tigt oder ist dieser zu einer alsbaldigen Beseitigung nicht 
in der Lage, so kann die Straßenbaubehörde, in den 
Ortsdurchfahrten die Gemeinde, die Gegenstände auf 
Kosten des Verantwortlichen beseitigen oder beseitigen 
lassen. 

ZWEITER TEIL 

näger der Straßenbauiast 

§ 43 

Träger der Straßenbaulast für Landesstraßen 
und Kreisstraßen 

(1) Träger der Straßenbaulast für die Landesstraßen ist 
das Land. 

(2) Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen sind 
die Landkreise und die Stadtkreise. 

(3) Die Gemeinden mit mehr als 30000 Einwohnern sind 
Träger der Straßenbaulastrur Ortsdurchfahrten im Zuge 
von Landesstraßen und Kreisstraßen. Maßgebend ist die 
bei der jeweils letzten Volkszählung festgestellte Einwoh
nerzahl. Die Straßenbaulast geht mit Beginn des dritten 
Rechnungsjahres nach dem Jahr, in dem die Volkszäh
lung stattgefunden hat, auf den neuen Träger über. 

(4) Die übrigen Gemeinden sind Träger der Straßenbau
last für Gehwege und Parkplätze in den Ortsdurchfahr
ten. 

(5) Richtet eine Gemeinde eine Abwasseranlage ein, die 
auch das in einer Ortsdurchfahrt auf der Fahrbahn anfal
lende Oberflächenwasser aufnimmt, so hat sich der Trä
ger der Straßenbaulast an den Kosten der Herstellung 
und einer Erneuerung zu beteiligen; für die Inanspruch
nahme der Abwasseranlage sind Gebühren nicht zu er
heben. Die Beteiligung bemißt sich nach den Kosten, die 
dem Träger der Straßenbaulast entstehen würden, wenn 
er eine eigene Anlage zur Entwässerung der Fahrbahn 
herstellen oder erneuern würde. 

§ 44 

Triiger der Straßenbaulast für Gemeindestraßen 

Träger der Straßenbaulast für die Gemeindestraßen sind 
die Gemeinden. 

§ 45 

Straßenbaulast Dritter 

(1) Die Straßenbaulastkann abweichend von § 43 Abs.1 
bis 4 und § 44 durch öffentlich-rechtlichen Vertrag einem 
anderen übertragen werden. § 43 Abs.1 bis 4 und § 44 
gelten ferner nicht, soweit die Stl'aßenbaulast nach ande
ren gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund von bei In
krafttreten dieses Gesetzes bestehenden öffentlich
rechtlichen Verpflichtungen einem anderen Träger ob
liegt oder sie durch Verwaltungsakt einem anderen Trä
ger auferlegt wird. 

(2) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dritter zur 
Erfüllung von Aufgaben, die sich aus der Straßen bau
last ergeben, lassen die Straßenbaulast als solche unbe
rührt. 

(3) Der in § 43 Abs.1 bis 4 und § 44 bestinunte Träger 
der Straßenbaulast ist bei gegenwärtiger erheblicher Ge
fahr für die Verkehrssicherheit auch in den Fällen des 
Absatzes 1 berechtigt und verpflichtet, auf Kosten des 
Dritten alle zur Abwendung der Gefahr erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen; dies gilt nicht, wenn die Straßen
baulast auf eine der in § 43 Abs. 1 bis 4 und § 44 genann
ten Körperschaften oder auf einen Zweckverband über
tragen wird. Der Dritte ist tunliehst vorher zu verständi
gen. 

§ 46 

Übertragung der Straßenbaulast bei 
Leistungsunfähigkeit 

Erweist sich in den Fällen des § 45 Abs. 1 der andere zur 
Erfüllung der ihm aus der Straßenbaulast erwachsenden 
Verpflichtungen auf die Dauer außerstande, so kann die 
Straßenaufsichtsbehörde, bei Landesstraßen das Regie
rungspräsidium, die Straßenbaulast entsprechend der 
Eingruppierung der Straße auf das Land, den Landkreis 
oder die Gemeinde übertragen, wenn dies aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit geboten ist. 
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§ 47 

Unterhaltung der Gehwege an Ortsstraßen 
und Ortsdurchfahrten 

Die Gemeinden können die Unterhaltung von Gehwe
gen an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten einschließlich 
der Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen durch 
Satzung den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der 
durch die Straße erschlossenen bebauten, bebaubaren 
oder gewerblich genutzten Grundstücke auferlegen oder 
von diesen zur Deckung des Aufwands für die Unterhal
tung der Gehwege Beiträge erheben; dies gilt nicht, so
weit Gehwege zum Parken benutzt werden dürfen. 

DRITTER TEIL 

Aufsicht und Zuständigkeiten 

§ 48 

Straßenaufsicht 

(1) Die Erfüllung der den Trägern der Straßenbaulast 
obliegenden Aufgaben aus der Straßenbaulast wird, so
weit diese nicht dem Land obliegt, durch die Straßenauf
sicht überwacht. 

(2) Die Landkreise, die Gemeinden und die Zweckver
bände unterliegen nur der Rechtsaufsicht. Dies gilt auch, 
wenn die Straßenbaulast durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag nach § 45 Abs.1 übernommen wird. 

(3) Ist ein anderer als das Land oder eine der in Absatz 2 
genannten Körperschaften Träger der Straßenbaulast, 
so ist er bei der Wahrnehmung der sich aus der Straßen
baulast ergebenden Aufgaben in vollem Umfang an die 
Weisungen der Straßenaufsichtsbehörde gebunden. 
Kommt er diesen Weisungen innerhalb einer ihm gesetz
ten angemessenen Frist nicht nach, so kann die Straßen
aufsichtsbehörde die notwendigen Maßnahmen auf 
seine Kosten treffen oder treffen lassen. 

§ 49 

Straßenaufsichtsbehörden 

(1) Straßenaufsichtsbehärden für die Landkreise, die 
Gemeinden und die Zweckverbände sind die Rechtsauf
sichtsbehörden. 

(2) Ist ein anderer als das Land oder eine der in Absatz 1 
genannten Körperschaften Träger der Straßenbaulast, 
so sind Straßenaufsichtsbehörden bei Landesstraßen, 
bei Kreisstraßen und bei Gemeindestraßen in den Stadt
kreisen und Großen Kreisstädten die Regierungspräsi
dien, bei Gemeindestraßen in den übrigen Gemeinden 
die Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden. 

§ 50 

Straßenbaubehörden 

(1) Oberste Straßenbaubehörde ist das Verkehrsmini
sterium, für die öffentlichen Feld- und Waldwege das Mi-

nisterium für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten. 

(2) Höhere Straßenbaubehörden sind die Regierungs
präsidien. 

(3) Straßenbaubehörden sind 

1. für die Landesstraßen 

a) die Straßenbauämter , soweit dem Land die Stra
ßenbaulast obliegt, 

b) die Gemeinden, soweit den Gemeinden die Stra
ßenbaulast obliegt; 

2. für die Kreisstraßen 

a) die Landratsämter, soweit den Landkreisen die 
Straßenbaulast obliegt, 

b) die Gemeinden, soweit den Gemeinden die Stra-
ßenbaulast obliegt; 

3. für die Gemeindestraßen die Gemeinden. 

(4) Ist ein anderer als das Land, ein Landkreis oder eine 
Gemeinde Träger der Straßenbaulast, so werden die 
Aufgaben der Straßenbaubehörde von der Straßenauf
sichtsbehörde und, sofern Träger der Straße~baulast 
eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts ist, von dieser wahrgenommen; § 5 Abs. 2 Satz 2 
und § 7 Abs. 2 Satz 2 bleiben unberührt. 

§ 51 

Verwaltung der Kreisstraßen 

(1) Soweit die Straßenbaulast für die Kreisstraßen den 
Landkreisen obliegt, bestimmen sie über die Straßt'mpla
nung sowie über die Bereitstellung und Bewirtschaftung 
der für den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen 
erforderlichen Mittel. Die Landkreise können Bauent
würfe für Kreisstraßen durch private Ingenieure erstel
len lassen. Die technische Verwaltung der Kreisstraßen 
wird von den Straßenbauämtern ausgeübt. 

(2) Die Kosten für die technische Verwaltung nach Ab
satz 1 Satz 3 trägt das Land. Für die zur Unterhaltung 
dieser Straßen erforderlichen Straßenwärter und deren 
Hilfskräfte gilt § 46 der Landkreisordnung. In dringen
den Fällen, insbesondere zur Beseitigung von Notstän
den, kann das Straßenbauamt vorübergehend staatliche 
Arbeitskräfte gegen Kostenersatz zur Verfügung stellen 
oder auf Rechnung des Landkreises vorübergehend Ar
beiter einstellen. Wenn eine Zustimmung des Landkrei
ses hierzu nicht eingeholt werden kann, ist der Landkreis 
unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung den Umfang der technischen Verwal
tung nach Absatz 1 Satz 3 näher zu bestimmen; es kann 
dabei Vorschriften über das Zusammenwirken der für 
die technische Verwaltung zuständigen Behörde mit der 
sonst zuständigen Straßenbaubehörde erlassen. Die für 
die technische Verwaltung zuständige Behörde nimmt in 
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dem durch die Rechtsverordnung nach Satz 1 bestimm
ten Umfang die Aufgaben der Straßenbaubehörde wahr. 

§ 52 

Wahrnehmung technischer Aufgaben 
bei Gemeindestraßen 

(1) Die Straßenbauämter können durch Vereinbarung 
mit einer Gemeinde die technische Verwaltung von dem 
allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr dienenden Gemein
destraßen übernehmen, soweit dadurch eine Beeinträch
tigung ihrer sonstigen Aufgaben nicht zu erwarten ist; 
die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Regie
rungspräsidiums. Die Straßenbauämter nehmen in dem 
durch die Vereinbarung nach Satz 1 bestimmten Umfang 
die Aufgaben der Straßenbaubehörde wahr. 

(2) Vorschriften, die die Zuständigkeit für die Betreu
ung beim Bau und bei der Unterhaltung öffentlicher 
Feld- und Waldwege abweichend von den Vorschriften 
dieses Gesetzes regeln, bleiben unberührt. 

§ 53 

Technische Verwaltung der Ortsdurchfahrten 

Das Regierungspräsidium kann die technische Verwal
tung der Ortsdurchfahrten, soweit diese in der Straßen
baulast des Bundes, des Landes oder eines Landkreises 
stehen, ganz oder teilweise durch Vereinbarung der Ge
meinde übertragen, wenn diese die technischen und per
sonellen Voraussetzungen hierfür erfüllt; bei einer 
Kreisstraße bedarf die Vereinbarung der Zustimmung 
des Landkreises. Die Gemeinden nehmen in dem durch 
die Vereinbarung nach Satz 1 bestimmten Umfang die 
Aufgaben der Straßenbaubehörde wahr. 

VIERTER TEIL 

Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und 
Schlußbestimmungen 

1. ABSCHNITT 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 54 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 16 Abs.1 ohne 
Erlaubnis eine Straße benutzt, einer mit der Erlaubnis 
verbundenen vollziehbaren Auflage oder der Unter
haltungspflicht nach § 16 Abs.3 Satz 1 zuwiderhan
delt, 

2. entgegen den §§ 22, 23 oder 25 eine Anlage errichtet 
oder wesentlich verändert, einer im Rahmen des § 22 
Abs.1 und 2 erteilten vollziehbaren Auflage oder ei
ner auf Grund von § 22 Abs. 7 erlassenen Satzung zu
widerhandelt, soweit die Satzung für einen bestimm
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

3. als Nutzungsberechtigter entgegen § 27 Abs.2 Satz 1 
eine Schutzwaldung nicht erhält oder nicht den 
Schutzzwecken entsprechend bewirtschaftet, 

4. eine von der Straßenbaubehörde nach § 28 Abs.l 
Satz 1 angelegte Einrichtung unbefugt beseitigt oder 
unbrauchbar macht oder entgegen § 28 Abs.2 Satz 1 
die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs beein
trächtigt, 

5. vorsätzlich oder fahrlässig einer Satzung nach § 41 
Abs.2 oder 4 zuwiderhandelt, soweit die Satzung für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor
schrift verweist, 

6. vorsätzlich oder fahrlässig eine von ihm verursachte 
Verunreinigung im Sinne des § 42 nicht unverzüglich 
beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 1000 Deutsche Mark, in den Fällen des Absatzes 1 
Nr.2 mit einer Geldbuße bis zu 10000 Deutsche Mark 
geahndet werden. 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.1 Nr.1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
1. die Gemeinde bei Ordnungswidrigkeiten nach 

a) Absatz 1 Nr.1, soweit es sich um Gemeindestraßen 
handelt oder die Gemeinde für die Entscheidung 
über die Sondernutzung zuständig ist, 

b) Absatz 1 Nr. 2, soweit es sich um Verstöße gegen 
eine Satzung handelt, 

c) Absatz 1 Nr.5 und 
d) Absatz 1 Nr. 6, soweit es sich um Gemeindestraßen 

oder Ortsdurchfahrten von Kreis- und Landesstra
ßen handelt, 

2. im übrigen die untere Verwaltungsbehörde. 

2. ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 55 

Widmung von Feldwegen 

Die der Bewirtschaftung von Feldgrundstücken dienen
den Wege, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht öf
fentliche Wege sind, sind von der Gemeinde in angemes
sener Zeit, wo Flurbereinigungsverfahren zu erwarten 
sind, nicht vor deren Durchführung, einem beschränk
ten öffentlichen Verkehr zu widmen, wenn sie nicht nur 
dem Verkehrsbedürfnis einzelner Grundstückseigentü
mer dienen oder wenn öffentliche Förderungsmittel für 
den Bau oder die Unterhaltung solcher Wege verwendet 
werden. § 11 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 56 

Unterhaltung bestehender Böschungen und 
Stützmauern 

(1) Soweit Böschungen und Stützmauern, die zum 
Schutz der Straße und zugleich für die ordnungsmäßige 
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Nutzung eines angrenzenden Grundstücks notwendig 
sind, bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht im Eigen
tum des Trägers der Straßenbaulast stehen und dieser 
zum Erwerb des Eigentums auf Grund von § 12 Abs.5 
nicht verpflichtet ist, sind sie weiterhin von demjenigen 
zu unterhalten, der bisher zu ihrer Unterhaltung ver
pflichtet war. Abweichende Vereinbarungen sind zuläs
sig. 

(2) Soweit Böschungen öffentlicher Waldwege nach § 62 
Abs.1 Satz 2* vom Eigentumsübergang ausgenommen 
waren, sind sie von dem Eigentümer zu unterhalten. Ab
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 57 

Benutzung 

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden 
Rechte und Befugnisse zur Benutzung einer Straße über 
den Gemeingebraueh hinaus gelten, soweit nicht die 
Voraussetzungen des § 21 Abs.l vorliegen, als Sonder
nutzungen im Sinne dieses Gesetzes. Die Erlaubnis nach 
§ 16 Abs. 1 Satz 1 gilt als erteilt, solange eine solche Son
dernutzung nicht widerrufen oder durch Fristablauf erlo
schen ist. Nach bisherigem Recht unwiderrufliche und 
zugleich unbefristete Nutzungsrechte können aus Grün
den des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere soweit 
dies zur Erfüllung der Aufgaben des Trägers der Stra
ßenbaulast erforderlich ist, widerrufen werden; dies gilt 
auch für befristete Nutzungsrechte. Wird in den Fällen 
des Satzes 3 die Sondernutzung widerrufen, so kaun der 
Betroffene für die dadurch entstehenden Vermögens
nachteile vom Träger der Straßenbaulast eine angemes
sene Entschädigung in Geld verlangen. 

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden 
Zufahlten zu Straßen, die den Merkmalen des § 3 Abs.1 
NI. 1 und 2 entsprechen, gelten als Sondernutzungen im 
Sinne dieses Gesetzes, auch wenn für sie nach bisheri
gem Rccht eine Gebrauchserlaubnis oder die Verleihung 
eines Nutzungsrechts nicht erforderlich war. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß beim 
Widenuf von nach bisherigem Rccht unwiderruflichen 
Sondernutzungen oder beim vorzeitigen Widerruf befri
steter Sondernutzungen eine Entschädigung in Geld nur 
insoweit verlangt werden kann, als der Träger der Stra
ßenbaulast nicht einen angemessenen Ersatz schafft. 

(3) Soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Benut
zung von Straßen über den Gemeingebraueh hinaus 
durch bürgerlich-rechtHehen Vertrag geregelt ist und 
nieht die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 vorliegen, gel
ten für diese Benutzung die Vorschriften über Sonder
nutzungen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Träger der 
Straßenbaulast den Vertrag nach Inkrafttreten dieses 

* Die Verweisung bezieht sich auf § 62 Abs.1 Satz 2 des Gesetzes in der 
Fassung vom 20. März 1964 (GBI. S.127) 

Gesetzes erstmals kündigen kann. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entspreehend. 

(4) Für Nutzungen an Baumpflanzungen, die nach § 3 
Abs.2 des Gesetzes über die einstweilige Neuregelung 
des Straßenwesens und der Straßenverwaltung vom 
26. März 1934 (RGBl.I S.243) überlassen wurden, gel
ten die Vorschriften des bürgerlichen Rechts. 

§ 58 

Unterhaltung von Kreuzungen 

Ist die Unterhaltung von Kreuzungen bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes abweichend von § 31 Abs.1 bis 5 gere
gelt, so tritt die Regelung in dem Zeitpunkt außer Kraft, 
in dem die Kreuzung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
in erheblichem Umfang geändert wird. 

§ 59 

Hoheitliche Wahrnehmung der dienstlichen 
Obliegenheiten 

Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Über
wachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Stra
ßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammen
hängenden Pflichten obliegen den Organen und Be
diensteten der damit befaßten Körperschaften und Be
hörden als Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher Tä
tigkeit. 

§ 60 

Entschädigung 

(1) Soweit der Träger der Straßenbaulast auf Grund die
ses Gesetzes oder auf Grund von § 74 Abs. 2 Satz 3 oder 
§ 75 Abs.2 Satz 4 des Landesverwaltungsverfahrensge
setzes oder auf Grund allgemeiner Rechtsgrundsätze 
verpflichtet ist, eine Entschädigung in Geld zu leisten, 
und über die Höhe der Entschädigung keine Einignng 
zwischen den Betroffenen und dem Träger der Straßen
baulast zustande kommt, entscheidet auf Antrag eines 
der Beteiligten das Regierungspräsidium. Im übrigen 
sind die §§ 7 bis 13, 17 bis 36 und 39 bis 41 des Landesent
eignungsgesetzcs entsprechend anzuwenden. 

(2) Zuständige Behörde im Sinne von § 19a des Bundes
fernstraßengesetzes ist das Regierungspräsidium. Im üb
rigen sind in den Fällen des § 19a des Bundesfernstra
ßengesetzes auch die §§ 7 bis 13 des Landesenteignungs
gesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 61 

Straßenstatistik 

Die Träger der Straßenbaulast sind verpflichtet, auf Ver
langen der obersten Straßenbaubehörde zu statistischen 
Zwecken Angaben über ihre Straßen und Wege zu ma
chen. 
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§ 62 

Verwaltungsvorschriften 

Die oberste Straßenbaubehörde erläßt die Verwaltungs
vorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes. 

§ 63 

Zusammenwirken der zuständigen Ministerien 

(1) Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für ländli
chen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten er
gehen im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium, 
soweit sie öffentliche Straßen berühren, die nicht Feld
oder Waldwege sind. 

(2) Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
des Verkehrsministeriums ergehen im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, soweit sie öffentliche Feld
oder Waldwege berühren. 

§ 64* 

Inkrafttreten 

Soweit dieses Gesetz Ermächtigungen zum Erlaß von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften enthält, tritt es am 
Tage nach der Verkündung, im übrigen am 1. Juli 1964 in 
Kraft. 

Verordnung der Landesregierung und des 
Innenministeriums über Zuständigkeiten 

nach dem Ausländergesetz, dem 
Asylverfahrensgesetz und dem Asylbewerber

Unterbringungsgesetz 
(Ausländer- und Asyl

Zuständigkeitsverordnung - AAZuVO) 

Vom 1. Juli 1992 

Es wird verordnet auf Grund von: 

1. § 5 Abs. 3 und 4, § 12 Abs.1 Satz 2 des Landesverwal
tungsgesetzes in der Fassung vom 2. Januar 1984 
(GBl. S.101), 

2. § 4 Abs.2 des Landesverwaltungsvollstreckungsge
setzesvom 12. März 1974 (GBl. S.93), 

3. § 63 Abs.1 Satz 2 des Ausländergesetzes in der Fas
sung vom 9. Juli 1990 (BGBl. I S.1354, 1356), geän
dert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Asylverfahrens vom 26. Juni 1992 (BGBl. I 
S.1126), 

* Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der Fassung 
vom 20. März 1964 (GBI. S.127) 

4. § 22 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 5 und § 88 des Asylver
fahrensgesetzes vom 26.Juni 1992 (BGBl. I S.1126) 
sowie 

5. § 14 Abs.1 Satz 4 und 5 und § 50 Abs.3 und 8 des 
Asylverfahrensgesetzes in der Fassung des Artikels 5 
Buchst. A Nr.1 und 14 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Asylverfahrens vom 26. Juni 1992 (BGBl. I 
S.1126). 

§ 1 

Ausländerbehärden 

Ausländerbehörden im Sinne des Ausländergesetzes 
und des Asylverfahrensgesetzes sind 

1. das Innenministerium als oberste Ausländerbehärde, 

2. die Regierungspräsidien als höhere Ausländerbehör
den und 

3. die unteren Verwaltungsbehörden als untere Auslän
derbehörden; die Verwaltungsgemeinschaften im 
Sinne von § 14 des Landesverwaltungsgesetzes jedoch 
nur, soweit ihnen eine Große Kreisstadt angehört. 

§ 2 

Sachliche Zuständigkeit der Ausländerbehärden 

(1) Sachlich zuständig sind die unteren Ausländerbehör
den, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Leistet eine Ausländerbehörde einer ihr erteilten 
Weisung keine Folge, so kann anstelle der Ausländerbe
hörde jede zur Fachaufsicht zuständige Behörde die er
forderlichen Maßnahmen treffen. 

§ 3 

Örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehärden 

(1) Maßnahmen gegen einen Ausländer und sonstige 
Entscheidungen nach dem Ausländergesetz, für die 
keine andere Ausländerbehörde zuständig ist, trifft die 
Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich die Notwendig
keit der Anordnung ergibt. 

(2) Über die Erteilung und Verlängerung der Aufent
haltsgenehmigung, die Bestimmung der Frist nach § 44 
Abs.3 des Ausländergesetzes, die Anordnung und Auf
hebung von Beschränkungen und Nebenbestimmungen 
zur Aufenthaltsgenehmigung anläßlich deren Erteilung 
und Verlängerung sowie die Ausstellung eines Ausweis
ersatzes oder Paßersatzes entscheidet die Ausländerbe
hörde, in deren Dienstbezirk sich der Ausländer ge
wöhnlich aufhält oder sich aufzuhalten beabsichtigt. Sie 
entscheidet auch über die Aufhebung von Beschränkun
gen und Nebenbestimmungen. Ist ein gewöhnlicher Auf
enthalt des Ausländers nicht bekannt, ist die Ausländer
behörde zur Entscheidung der bei ihr gestellten Anträge 
zuständig. 
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(3) Über die zeitweise Aussetzung der Abschiebung 
(Duldung) entscheidet die Ausländerbehörde, die die 
Abschiebung angedroht oder angeordnet hat. Die Ab
schiebung obliegt der Ausländerbehörde, die die Ab
schiebung angedroht oder angeordnet hat. Befindet sich 
der Ausländer im Dienstbezirk einer anderen Ausländer
behörde, ist auch diese für die Abschiebung zuständig. 

(4) Über die Zustimmung zur Erteilung einer Betretens
erlaubnis gemäß § 9 Abs.3 des Ausländergesetzes ent
scheidet die Ausländerbehörde, in deren Dienstbezirk 
der Ausländer sich aufzuhalten beabsichtigt. 

(5) Zur Entgegennahme von Anzeigen nach § 42 Abs.5 
des Ausländergesetzes ist die Ausländerbehörde zustän
dig, in deren Bezirk sich der Ausländer gewöhnlich auf
hält. Ist der Aufenthalt des Ausländers auf den Dienst
bezirk einer bestimmten Ausländerbehörde beschränkt, 
ist diese zuständig. 

§4 

Aufnahmeeinrichtungen 

(1) Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des Dritten Ab
schnitts des Asylverfahrensgesetzes sind 

1. die beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingerich
tete Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber und 

2. die bei den Regierungspräsidien eingerichteten Be-
zirksstellen für Asyl. 

(2) Zuständige Aufnahmeeinrichtung im Sinne von § 22 
Abs. 2 Satz 1 und § 46 Abs. 5 des Asylverfahrensgesetzes 
ist die Aufnahmeeinrichtung nach Absatz 1 Nr. 1. 

§ 5 

Asylrechtliche Zuständigkeiten 

(1) Die unteren Ausländerbehörden sind zuständig 

1. für ausländer- und asylrechtliche Entscheidungen, die 
während des Aufenthalts des Ausländers bis zum Ab
schluß des Asylverfahrens getroffen werden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, sowie 

2. für Maßnahmen nach § 50 Abs. 3 und 4 des Asylver-
fahrensgesetzes, 

solange sich der Ausländer außerhalb einer Aufnahme
einrichtung aufzuhalten hat. 

(2) Die bei den Regierungspräsidien eingerichteten Be
zirksstellen für Asyl sind zuständig 

1. für ausländer- und asyhechtliche Entscheidungen 
sowie 

2. für Maßnahmen nach § 50 Abs. 3 und 4 des Asylver-
fahrensgesetzes, 

solange sich der Ausländer in einer Aufnahmeeinrich
tung aufzuhalten hat. 

(3) Die bei den Regierungspräsidien eingerichteten Be
zirksstellen für Asyl in Ludwigsburg, Rastatt, Freiburg 
und Reutlingen sind zuständig 

1. für Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts ab
gelehnter Asylbewerber einschließlich ihrer Familien
angehörigen (Ehegatten und minderjährige Kinder), 
auch wenn diese keinen Asylantrag gestellt haben. 
Die Zuständigkeit umfaßt alle ausländer- und asyl
rechtlichen Entscheidungen und Maßnahmen, die 
dazu dienen, die Voraussetzungen einer Aufenthalts
beendigung zu schaffen, sowie die Entscheidung über 
eine zeitweise Aussetzung der Abschiebung (Dul
dung). Abgelehnte Asylbewerber im Sinne dieser 
Verordnung sind auch solche Ausländer, deren Auf
enthalt nach Ablehnung des Asylantrags vorüberge
hend geduldet oder denen eine Aufenthaltsbefugnis 
erteilt wurde. 

2. für Maßnahmen nach § 41 Abs.2 und § 42 Satz 2 des 
Asylverfahrensgesetzes. 

(4) Ausländerbehörde im Sinne von § 24 Abs. 3 und § 40 
des Asylverfahrensgesetzes sind die Regierungspräsi
dien nach Absatz 3. 

§6 

Zuweisungsbehärden 

(1) Zuständig für die Zuweisung, die Kostenerstattung 
und die Zustimmung nach dem Asylbewerber-Unter
bringungsgesetz in der Fassung vom 18. März 1992 (GBL 
S.217) sind 

1. die Regierungspräsidien (höhere Zuweisungsbehör
den) für die Stadtkreise, die Großen Kreisstädte und 
die Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft 
nach § 14 des Landesverwaltungsgesetzes angehören, 

2. im übrigen die Landratsämter (untere Zuweisungsbe-
hörden) als untere Verwaltungsbehörden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr.2 sind für die Kosten
erstattung nach § 2 Abs.l Satz 2 Nr. 2 und 4 des Asylbe
werber-Unterbringungsgesetzes in der Fassung vom 
18. März 1992 die Regierungspräsidien zuständig. 

§ 7 

Übergangsvorschriften 

(1) Bis zum 31. März 1993 ist zuständige Ausländerbe
hörde für die Entgegennahme von Asylanträgen im 
Sinne des § 13 des Asylverfahrensgesetzes, für die 
Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen 
nach § 16 des Asylverfahrensgesetzes das Bürgermei
steramt der Stadt Karlsruhe. 

(2) Bis zum 31. März 1993 sind zuständige Behörden 
nach § 50 Abs. 3 und 8 des Asylverfahrensgesetzes in der 
Fassung des Artikels 5 Buchst. A Nr.14 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Asylverfahrens im Sinne des § 5 Abs.l 
Nr. 2 die unteren Ausländerbehörden und im Sinne des 
§ 5 Abs. 2 Nr.2 die Regierungspräsidien. 

(3) Für Asylbewerber, deren Verfahren nach dem Ge
setz über das Asylverfahren in der Fassung vom 9. April 
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1991 (BGBl. I S.869) durchgeführt wurde, gelten § 4 
Abs.1 Satz 1 und Abs. 2 sowie die §§ 5 und 6 der Verord
nung der Landesregierung und des Innenministeriums 
über Zuständigkeiten nach dem Ausländergesetz und 
dem Asylverfahrensgesetz vom 10. Dezember 1990 
(GBl. S. 401) fort. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von § 5 Abs.1 
Nr.2 und Abs.2 Nr.2 mit Wirkung vom 1. Juli 1992 in 
Kraft. § 5 Abs.1 Nr.2 und Abs.2 Nr.2 tritt am 1.April 
1993 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 treten 
außer Kraft: 

a) die Verordnung der Landesregierung und des Innen
ministeriums über Zuständigkeiten nach dem Aus
ländergesetz und dem Asylverfahrensgesetz vom 
1O.Dezember 1990 (GBl. S.401), geändert durch 
Verordnung vom 22. Oktober 1991 (GBl. S.646); 

b) die Verordnung des Innenministeriums über Zustän
digkeiten nach dem Asylbewerber-Unterbringungs
gesetz (AsylUG) vom 3.September 1991 (GBl. 
S.608). 

STUTIGART, den 1. Juli 1992 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL DR.SPÖRI DR.VETIER 
BIRZELE DR.SCHULTZ-HECTOR vON1'ROTHA 

DR. SCHÄUBLE MA YER-VORFELDER WEISER 
SOLINGER SCHAUFLER UNGER-SOYKA 

WABRO 

Innenministerium 

BIRZELE 

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums 
Freiburg über die Zuständigkeit des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Donau
Heuberg, Landkreis Tuttlingen, als örtliche 

Straßenverkehrsbehörde 

Vom 20. Dezember 1991 

Das Regierungspräsidium Freiburg als höhere Straßen
verkehrsbehörde hat gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über 
Zuständigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung 
vom 17. Dezember 1990 (GBl. S. 427) festgestellt, daß 
der Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg, 

Landkreis Tuttlingen, die gesetzlichen Voraussetzungen 
für einen Zuständigkeitsübergang erfüllt. 

Er wird deshalb auf Antrag gemäß § 2 Abs.1 des ge
nannten Gesetzes mit Beginn des auf die Bekanntma
chung folgenden Monats zur örtlichen Straßenverkehrs
behörde erklärt. 

FREIBURG I. BR., den 20. Dezember 1991 DR. SCHROEDER 

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums 
Freiburg über die Zuständigkeit des 

Gemeindeverwaltungsverbandes » Höri «, 

Landkreis Konstanz, als örtliche 
Straßenverkehrsbehörde 

Vom 8. Mai 1992 

Das Regierungspräsidium Freiburg als höhere Straßen
verkehrsbehörde hat gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über 
Zuständigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung 
vom 17.Dezember 1990 (GBl. S.427) festgestellt, daß 
der Gemeindeverwaltungsverband »Höri«, Landkreis 
Konstanz, die gesetzlichen Voraussetzungen für einen 
Zuständigkeitsübergang erfüllt. 

Er wird deshalb auf Antrag gemäß § 2 Abs.1 des ge
nannten Gesetzes mit Beginn des auf die Bekanntma
chung folgenden Monats zur örtliche Straßenverkehrs
behörde erklärt. 

FREIBURG I. BR., den 8. Mai 1992 DR. SCHROEDER 

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe über die Zuständigkeit des 

Bürgermeisteramts Oftersheim, 
Rhein-Neckar-Kreis, als örtliche 

Straßenverkehrs behörde 

Vom 2. Juni 1992 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als höhere Straßen
verkehrsbehörde hat auf Antrag des Bürgermeisteramts 
Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis, gemäß § 2 Abs. 3 des 
Gesetzes über Zuständigkeiten nach der Straßenver
kehrs-Ordnung vom 17.Dezember 1990 (GBl. S.427) 
festgestellt, daß die Gemeinde Oftersheim die Voraus
setzungen für eine örtliche Straßenverkehrs behörde er
füllt. 

Sie ist daher im Sinne von § 3 des genannten Gesetzes 
mit Wirkung vom 1. August 1992 örtliche Straßenver
kehrsbehörde. 

KARLSRUHE, den2. Juni 1992 DR.MILTNER 
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